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Die Verordnungen des Bundesrates über den Verkehr mit Getreide und
Mehl, mit Kraftfuttermitteln, zuckerhaltigen Futtermitteln usw.

vom 28 . Juni 1915.

I. Betr. den Verkehr mit Brotgetreideu. Mehl
aus dem Erntejahre 1915.

Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über die Ermäch¬
tigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August
pl4 (Reichsgesetzbl. S . 327) folgende Verordnung erlaffen:

I. Beschlagnahme.
0 l . Das im Reiche angebaute Brotgetreide,  nmnlich Roggen,

ffieigen, Spelz (Dinkel Fesen) sowie Emer und Einkorn, allein oder mit
wderem Getreide außer Hafer gemengt, wird mit der Trennung vom Boden
für den Komniunalverband beschlagnahmt,  in dessen Bezirk
tä gewachsen ist.
* * Die Beschlagnahme erstreckt sich auch auf den Halm  und das aus
tzschlagnahmrem Brotgetreide ermahlene Mehl (einschließlich Dunst ) . Mit
—* Ausdreschen wird das Stroh,  mit dem Ausmahlen die Kleie von der
beschlagnahme frei ; für die Kleie gelten die 88 42 bis 46.
I 8 2. An den beschlagnahmten Vorräten dürfen Veränderungen nur mit
immung des Kommunalverbandes, für den sie beschlagnahmt sind, vor-
ommen werden, soweit sich aus den 88 3 bis 6. 21, 22 nichts anderes
lbi- Das gleiche gilt von rechtsgeschäftlichen Verfügungen über sie und

Verfügungen, die im Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvoll¬
ung erfolgen.

8 3. Der Besitzer  beschlagnahmter Vorräte ist berechtigt und ver-
lichret, die zur Erhaltung der Vorräte  erforderlichen Hand-
ngen vorzunehmen; er ist berechtigt und auf Verlangen der zuständigen
;rt>e verpflichtet, auszudreschen.
, Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten Behörden
nen über Zeit und Art des Ausdreschens Bestimmungen erlassen.
I § Nimmt der Besitzer eine zur Erhaltung der Vorräte erforderliche
Wlung binnen einer ihm von der zuständigen Behörde gesetzten Frist
t vor, so kann die Behörde die erforderlichen Arbeiten auf seine Kosten

einen Dritten vornehmen lassen. Der Verpflichtete hat die Vornahme
seinem Grund und Boden sowie in seinen Wirtschaftsräumen und mit
Mitteln seines Betriebes zu gestatten.
Das gleiche gilt, wenn der Besitzer das Brotgetreide nicht binnen einer
von der zuständigen Behörde gesetzten Frist ausdrischt.
8 5. Erstreckt sich ein landwirtschaftlicherBetrieb über die Grenzen

es Kommunalverbandes hinaus, so darf das beschlagnahmte Brotge-
e innerhalb dieses Betriebes von einem Kommunalverband in den

ern gebracht werden. Mit der Ankunft des Brotgetreides in dem Be¬
te des anderen Kommunalverbandes tritt dieser hinsichtlich der Rechte
»der  Beschlagnahme an die Stelle des bisherigen Kommunalverbandes.

Der Besitzer hat die Ortsänderung binnen drei Tagen unter Angabe
Getreidearten und ihrer Mengen beiden Kommunalverbänden an-

zeigen.
8 6. Trotz der Beschlagnahme dürfen Unternehmer landwirtschaft-

er Betriebe aus ihren Vorräten >>
a) zur Ernährung der Selbstversorger auf den Kopf und

uat neun Ätloyramm  Brotgetreide verwenden; dabei entsprechen
m Kilogramm Brotgetreide achthundert Gramm Mehl. Als Selbst-
rger gelten, vorbehaltlich einer anderen Bestimmung nach 8 496. der

Tnehrner des landwirtschaftlichen Betriebs, die Angehörigen seiner
tschast einschließlich des Gesindes sowie ferner Naturalberechtigte, ins-

Moere Altenteiler und Arbeiter, soweit sie kraft ihrer Berechtigung oder
i°\ Brotgetreide oder Mehl zu beanspruchen haben;
v) das zur Herbst- und zur Frühjahrsbestellung erforderliche Saat-

derwenden;
c) selbstgezogenes Saatgetreide für Saatzwecke veräußern . Als

«aatgetreide im Sinne dieser Verordnung gilt nur Saatgetreide , das
nachweislich aus landwirtschaftlichenBetrieben stammt, die sich in den
ätzten zwei Jahren mit dem Verkaufe von Saatgetreide befaßt haben.

Me veräußerten Mengen sind von dem Veräußerer dem Kommunalver-
"ande binnen drei Tagen anzuzeigen.

Die Reichsgetreidestelle (8 10) hat unter Berücksichtigung der Vor-
rrmttelung vom Herbst 1915 zu bestimmen, ob die Sätze von neun Kilo-
m Brotgetreide und achthundert Gramm Mehl beizubehalten oder
e Sätze an ihre Stelle zu setzen sind.
Sie kann ferner bestimmen, welche Mengen Saatgut auf das Hektar
endet werden dürfen ; in diesem Falle sind die Landeszentralbehörden
-r,ngt, die Saatgutmengen bei dringendem wirtschaftlichem Bedürf-
, m  einzelne Betriebe oder ganze Bezirke bis zu einer von der Reichs-
E'oestelle zu bestimmendenGrenze zu erhöhen.
| 7. Die Beschlagnahme endet mit dem freihändigen Eigen-

er w erb  durch die Reichsgetreidestelle oder den Kommunalverband,
Mn die Vorräte beschlagnahmtsind, mit der Enteignung, einer nach
Mgelassenen oder einer von dem Kommunalverbandegenehmigten Ver-
* hg oder Veräußerung, durch eine solche Veräußerung jedoch erst dann,
k infolge davon das Brotgetreide ans dem Bezirke des Kommunalver-
W entfernt wird.

8 3. lieber Streitigkeiten, die aus der Anwendung der 88 * bis 7
sich ergeben, entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig.

8 9. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu
zehntausend Mark wird bestraft:

1. wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte beiseite schafft, insbesondere
aus dem Bezirke des Kommunalverbandes, für den sie beschlagnahmt sind,
entfernt, sie beschädigt, zerstört, verarbeitet oder verbraucht;

2. wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte verkauft, kauft oder ein an¬
deres Veräußerungs- oder Erwerbsgeschäft über sie abschließt;

3. wer die zur Erhaltung der Vorräte erforderlichen Handlungen
pflichtwidrig unterläßt;

4. wer als Saatgetreide erworbenes Brotgetreide ohne Genehmigung
der zuständigen Behörde zu anderen Zwecken verwendet;

5. wer eine ihm nach den §§ 5, 6 obliegende Anzeige nicht in der gesetz¬
ten Frist erstattet oder wissentlich unvollständige oder unrichtige Angaben
macht.

II. Reichsgetreidestelle.
8 10. Es wird eine Reichsgetreide st elle  mit einer Verwal¬

tungsabteilung  und einer Geschäftsabteilung  gebildet. Die
A u f s i cht führt der Reichskanzler.

8 1>. Die Verwaltungsabteilung  ist eine Behörde und besteht
aus einem Direktorium und einem Kuratorium.

Das Direktorium  besteht aus einem Vorsitzenden, einem oder
mehreren stellvertretenden Vorsitzenden, aus ständigen und nichtständigen
Mitgliedern. Der Reichskanzler ernennt den Vorsitzenden, die stellvertre¬
tenden Vorsitzenden und die Mitglieder , und zwar unter den ständigen
Mitgliedern einen Landwirt.

Das Kuratorium  besteht aus sechzehn Bevollmächtigten zum Bun¬
desrat, und zwar außer dem Vorsitzenden des' Direktoriums als Vorsitzen¬
den aus vier Königlich Preußischen, zwei Königlich Bayerischen, einem
Königlich Sächsischen, einem Königlich Württembergischen, einem Groß¬
herzoglich Badischen, einem Großherzoglich Hessischen, einem Großherzog¬
lich Mecklenburg-Schwerinschen, einem Großherzoglich Sächsischen, einem
Herzoglich Anhaltischen, einem Hanseatischen und einem Elsaß-Lothringi¬
schen Bevollmächtigten. Außerdem gehören ihm je ein Vertreter des Deut¬
schen Landwirtschaftsrats, des Deutschen Handelstages und des Deutschen
Städtetags , ferner je zwei Vertreter der Landwirtschaft, von Handel und
Industrie und der Verbraucher an ; der Reichskanzler ernennt diese Ver¬
treter und den Stellvertreter des Vorsitzenden.

Der Reichskanzler erläßt die näheren Bestimmungen.
8 12. Die Geschäftsabteilung  ist eine Gesellschaft mit

beschränkter Haftung.
Die Gesellschaft erhält einen Aufsichtsrat;  er besteht aus dem

Vorsitzenden des Direktoriums der Verwaltungsabteilung als Vorsitzenden
und oicrurwzwanzig orventlichen Mitgliedern , von denen sieden aus
Reich und Bundesstaaten, sieben auf die Landwirtschaft, drei auf die groß-
gewerblichen Unternehmungen und sieben auf die Städte entfallen. Die
sieben Vertreter der Städte und die drei Vertreter der großgewerblichen
Unternehmungen werden von den entsprechendenGruppen der Gesellschafter
bezeichnet. Die übrigen Mitglieder ernennt der Reichskanzler.

Der Aufsichtsrat bestellt die Geschäftsführer,  darunter einen
Landwirt ; die Bestellung bedarf der Bestätigung des Reichskanzlers.

8 13. Die Reichsgetreide st elle hat die Aufgabe,  mit Hilfe
der Kommunalverbände für die Verteilung und zweckmäßige Verwendung
der vorhandenen Vorräte zunächst für die Zeit bis zum 15. August 1916 zu
sorgen. Dabei hat die Verwaltungsabteilung die Verwaltungsangelegen¬
heiten einschließlich der statistischen Ausgaben zu erledigen, die Geschäfts¬
abteilung nach den grundsätzlichen Anweisungen der Verwaltungsabteilung
(8 14) die ihr obliegenden geschäftlichen Aufgaben durchzuführen.

8 14. Das Direktorium der Verwaltungsabteilung hat
mit Zu st immung des Kuratoriums  insbesondere

a) welche Mehlmenge  täglich auf den Kopf der Zivilbevölkerung
verbraucht werden darf;

b) welche Mengen die Selbstversorger (8 6 Abs. 1a) verwenden
dürfen;

c) welche Rücklage  aufzusammeln ist;
ck) ob, in welchem Umfang und in welcher Art Betrieben, die Brotge¬

treide oder Mehl verarbeiten,  mit Ausnahme von Mühlen,
Bäckereien und Konditoreien (8 47) Brotgetreide oder Mehl zu
liefern ist;

e) wieviel Brotgetreide oder Mehl jedem Kommunalverband
für seine Zivilbevölkerung einschließlich der Selbstversorger, sowie an
Saatgut für die Herbst- und Frühjahrsbestellung zusteht (Bedarfs¬
anteil ) ' der Bedarfsanteil kann auch vorläufig festgesetzt werden;

f) wieviel Brotgetreide aus den einzelnen Kommunal¬
verbänden abzuliefern  ist und innerhalb welcher Fristen; die
abzuliefcrnde Menge kann auch vorläufig festgesetzt werden;

g) in welcher Höchstmcnge und unter welchen Voraussetzungen von den
Kommunalverbänden Hinterkorn  zur Verfütterung freigegeben
werden darf;

h) bis zu welchem Mindestsätze die Brotgetreidearten auszumah-
l en sind.



Kommt zwischen Direktorium und Kuratorium eine Uebereinstim-
mung nichk zustande, so entscheidet der Bundesrat.

Das Direktorium kann Bestimmungen über die Aufbewahrung
der Vorräte erlassen.

§ 15. Die Geschäftsabteilung  hat alle zur Erfüllung ihrer
Aufgaben erforderlichen Rechtsgeschäfte vorzunehmen; sie hat insbesondere

а) für die rechtzeitige Abnahme,  Bezahlung und Unterbringung
des aus den Kommunalverbänden abzuliefernden Brotgetreides zu
sorgen;

I,) das von den Heeresverwaltungen und der Marinever-
Wallung  beanspruchte Brotgetreide und Mehl durch Vermittelung
der Zentralstellen zur Beschaffung der Verpflegung rechtzeitig zu
liefern;

c) den Kommunalverbänden das erforderliche Mehl rechtzeitig zu
liefern;

б) für die ordnungsmäßige Verwaltung ihrer Bestände zu sorgen;
e) den Betrieben (§ 14 Abs. 1d) die festgesetzten Brotgetreide- oder

Mehlmengen zu liefern.
§ 16. Die Kommunalverbände  haben unbeschadet des 8 50

Abs. 1 und des 8 59 Abs. 2 auf Erfordern der Reichsgetreide st elle
Auskunft  zu geben und ihren Anweisungen  Folge zu leisten.

III. Bewirtschaftung des Brotgetreides.
8 17. Die Kommunalverbände haben auf Grund der Ernteflächen¬

erhebung nach der Bundesratsverordnung vom 10. Juni 1915 (Reichs-
Gesetzblatt S . 331) und der Ermittlungen der Ernte nach den Schätzungen
durch Sachverständigebis zum 1. August 1915 der Reichsgetrcidestelle anzu¬
geben, wie groß die Ernteerträge  ihres Bezirks nach den einzelnen
Getreidearten zu schätzen sind. Sie haben ferner die Zahl der Selbstver¬
sorger (8 6 Abs. la ) und der versorgungsberechtigtenBevölkerung mitzu¬
teilen, sowie anzugeben, welche Mengen als Saatgetreide in Betrieben der
im 8 6 Abs. 1c bezeichnten Art gezogen sind und voraussichtlich an Emp¬
fänger außerhalb des Kommunalverbandes geliefert werden.

8 18. Jeder Kommunalverband hat unbeschadet des ihm nach 8 20
Abs. 1 Satz 2 zustehenden Rechtes dafür zu sorgen, daß die beschlagnahmten
Vorräte zweckentsprechend aufbcwahrt  und ordnungsmäßig behan¬
delt  werden.

Der Gemeindevorstandhat dafür zu sorgen, daß das Saatgut (8 6
Abs. 1b, Abs. 3) aufbewahrt und zur Bestellung wirklich verwendet wird.

8 19. Aus dem Bezirk eines Kommunalverbandes darf Brotgetreide,
das ihm gehört oder für ihn beschlagnahmt ist, vorbehaltlich der 88 5, 27
Abs. 2 nur mit Genehmigung der Reichsgetreidestelle entfernt  werden.
Der Genehmigung bedarf es nicht, wenn es an die Reichsgetreidestelle oder
zu Saatzwecken (Saatgetreide , Saatgut ) geliefert werden soll.

Der Kommunalverband darf Brotgetreide oder Mehl an die nach 8 14
Abs. 1d bezeichneten Betriebe nur mit Genehmigung der Reichsgetreide¬
stelle liefern. Er darf die Verfütterung von Hinterkorn nur gemäß den
Festsetzungen der Reichsgetreidestelle(8 14 Abs. 1g) zulassen.

8 20. Jeder Kommunalverband hat dafür zu sorgen, daß die von der
Reichsgetreidcstellefestgesetzten Mengen innerhalb der bestimmten Fristen
(8 14 Abs. 1k) ihr zur Verfügung gestellt werden. Er kann verlangen, daß
sie größere Mengen und früher abnimmt; das Verlangen muß ihr späte¬
stens zwei Wochen vor dem beantragten Abnahmetermin zugehen.

Auf die festgesetzten Mengen ist anzurechnen, was aus dem Bezirke
des Kommunalverbandes an die Reichsgetreidestelle geliefert worden ist.
Saatgut , das in den Bezirk eines anderen Kommunalverbandes geliefert
worden ist, wird angerechnet, wenn die Reichsgetreidestelle der Lieferung zu¬
stimmt.

8 21. Der Kommunalverband kann die festgesetzten Brotgetreidemengen
(8 14 Abs. lf ) auf eigene Rechnung erwerben  und als Verkäufer an
die Reichsgetreidestellcnach deren Geschäftsbedingungenliefern.

Macht er hiervon keinen Gebrauch, so bestellt die Reichsgetreidestelle
für seinen Bezirk auf seinen Vorschlag einen oder mehrere Kommis¬
sionäre,  durch die der Ankauf erfolgt. Der Kommunalverband kann
verlangen, daß er selbst oder die von ihm bezeichneten Personen als Kom¬
missionäre bestellt werden.

8 22. Liefert ein Kommunalverband die festgesetzten Mengen (8 14
Abs. 1k) innerhalb der bestimmten Frist nicht oder nicht vollständig ab,
so kann die Rerchsgetreidestelle  die fehlende Menge in seinem Be¬
zirk unmittelbar erwerben. Für diesen Fall gilt 8 21 Abs. 2 nicht.

8 23. Bei Beschaffung der Brotgetreidemengen (8 14 Abs. 1s , k) ist
der im Kommunalverband ansässige Handel  möglichst zu berück¬
sichtigen.

8 24. Ergibt sich in einem Konununalverbande nach Ablieferung der
festgesetzten Mengen (8 14 Abs. 1k) ein Ueberschuß  an Brotgetreide
und Mehl über seinen Bedarfsanteil , so hat er den Ueberschuß der Reichs¬
getreidestelle anzumelden und nach ihrer Aufforderung zur Verfügung zu
stellen. Die Vorschriften der 88 21. 22 finden Anwendung.

8 25. Jeder Kommunalverband hat auf Erfordern der Reichsgetreide¬
stelle nach einem von dieser festgestellten Vordruck anzuzeigen,  wieviel
Brotgetreide und Mehl im letzten Monat  in sein Eigentum Lberge-
gangen und aus seinem Bezirke herausgegangen ist, sowie welche außer¬
gewöhnlichen Veränderungen an den Vorräten seines Bezirkes eingetreten
sind.

8 26. Jeder Kommunalverband hat der Landeszentralbehörde bis zum
15. Juli 1915 zu erklären, ob er mit dem für ihn beschlagnahmtenBrotge¬
treide bis zur Höhe seines Bedarfsanteils (8 14 Abs. 1s ) selbst wirt-
schäften  will . Die Landeszentralbehördehat ihm die Selbstwirtschaft zu
gestatten, wenn er nachwcist, daß er zu ihrer Durchführung, insbesondere
zur geeigneten Finanzierung und zur Lagerung der Vorräte in der Lage ist,
und daß er den Vorschriften des 8 48 genügt. Die Landeszentralbehörde
hat der Reichsgetreidestelle bis zum 1. August 1915 die Kommunalverbände
mitzuteilen, welche sie als Selbstwirtschafter anerkannt hat.

Die Reichsgetreidestellc hat den selbstwirtschaftenden Kommunalver¬
bänden auf Verlangen bei der Lagerung  der Vorräte so weit wie mög¬
lich behilflich zu sein; sic kann sic bei der F i n a n z i c r u n g in geeigneten
Fällen unterstützen.

Stellt sich nachträglich heraus, daß ein Kommunalverband den Ver¬
pflichtungen der Selbstwirtschaft nicht genügt, so kann ihm die Landes¬
zentralbehörde das Recht der Selbstwirtschaft entziehen.  Sie hat dies
der Reichsgetreidestellc mitzuteilen.

8 27. Jeder sclbstwirtschaftende Kommunalverband hat dafür zu sor¬
gen, daß das zur Versorgung seiner Bevölkerung erforderliche Brotgetreide
pnd Mehl rechtzeitig zur Verfügung steht.

Brotgetreide, das ihm gehört oder für ihn beschlagnahmt ist, daĜ ma
außer in den Fällen des 8 19 Abs. 1 vorübergehend auch zum Zwecke dtz Me,
Ausmahlens oder der Trocknung aus seinem Bezirk entfernt werden; h Mu
beschlagnahmtem Brotgetreide bedarf es hierzu der Zustimmung des Ko«
munalverbandes (82 ) . «t d

8 28. Den selbstwirtschaftenden Kommunalverbänden ist bei der Fes[n ^
setzung der abzuliefernden Brotgetreidemengen (8 14 Abs. 1k) der B
darfsanteil freizulassen. ej en.

In Fällen dringenden Bedürfnisses kann die Reichsgetreidestellc di
Lieferung von Brotgetreide vorübergehend auch aus dem Bedarfsanteile ve, .
langen. Sie hat diese Mengen dem Kommunalverbande sobald wie möD°"
lich in Brotgetreide zurückzuliefern.

8 29. Die Reichsgetreidestellc hat einem selbstwirtschaftenden Komm,
nalverband auf Verlangen in Fällen dringenden Bedürfnisses:

a) vorübergehend Mehl zu liefern ; die entsprechenden Mengen sind jj
bald wie möglich zurückzuliefern;

b) gegen Lieferung von Roggen Weizen oder umgekehrt zu liefern;
o) durch Abnahme feuchten Brotgetreides oder Trocknung gegen ang-

messenes Entgelt behilflich zu sein.
8 30. Kommunalverbände, die nicht s e l b st wirtschaften,  habe

ihren Bedarf an Mehl rechtzeitig bei der Reichsgetreidestellc anzuforderi
8 31. Das Eigentum  an den beschlagnahmtenVorräten kann

Antrag durch Anordnung der zuständigen Behörde der im Antrag bez
neten Person übertragen  werden . Der Antrag wird von dem M'oni
munalverbande, für den beschlagnahmtist, in den Fällen des 8 21 Abs.
8 22 von der Reichsgetreidestellc gestellt.

8 32. Bei Unternehmern landwirtschaftlicher B
triebe  ist vor der Enteignung festzustellen, welche Vorräte sie nach di
Maßstab des 8 6 für die Zeit bis zum 15. August 1916 zur Ernährung u
als Saatgut nötig haben.

Bei Unternehmern landwirtschaftlicher Betriebe ist ferner das
ihrem Betriebe gewachsene Saatgetreide festzustellen, wenn sie sich in d
letzten zwei Jahren mit dem Verkaufe von Saatgetreide besaßt haben.

Diese Vorräte sind auszusondern und von der Enteignung ausz«
nehmen; sie werden mit der Aussonderung von der Beschlagnahme frei

8 33. Die Anordnung, durch die enteignet wird, kann an den einzelne
Besitzer oder an alle Besitzer des Bezirks oder eines Teiles des Bezirl
gerichtet werden; im ersteren Falle geht das Eigentum über, sobald die Sb
ordnung dem Besitzer zugeht, im letzteren Falle mit Ablauf des Tag>
nach Ausgabe des amtlichen Blattes , in dem die Anordnung amtlich vei
öffentlicht wird.

8 34. Der Erwerber hat für die überlassenen Vorräte einen angemei
senen Preis  zu zahlen.

Bei Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt sind, wird der Uebei
nahmepreis unter Berücksichtigung des zur Zeit der Enteignung geltend«
Höchstpreises sowie der Güte und Verwertbarkeit der Vorräte nach Sl»
hörung von Sachverständigen von der höheren Verwaltungsbehörde erd
gültig festgesetzt. Sie bestimmt darüber, wer die baren Auslagen des Vei
fahrens zu tragen hat.

Bei Gegenständen, für die keine Höchstpreise festgesetzt sind, tritt a>
Stelle des Höchstpreises ein Preis , der unter Berücksichtigung der tatsächlü
gemachten Aufwendungenund, soweit dies nicht möglich ist, durch Schätzung
zu ermitteln ist.

8 35. Der Besitzer  hat die Vorräte , die er freihändig übereignet fyt
oder die bei ihm enteignet sind, zu verwahren  und pfleglich zu bk
handeln,  bis der Erwerber sie in seinen Gewahrsam übernimmt. Der
Besitzer ist hierfür eine angemessene Vergütung zu gewähren, die von dn
höheren Verwaltungsbehörde endgültig festgesetzt wird.

8 36. Ueber Streitigkeiten , die sich bei dem Enteignungsverfahre«
und aus der Verwahrungspflicht (8 35) ergeben, entscheidet endgültig bi>
höhere Verwaltungsbehörde.

Ueber Streitigkeiten, die sich aus der Lieferung (8 14 Abs. 1k, 88 ^
bis 22, 8 24) zwischen der Reichsgetreidestellcund einem Kommunalver
band ergeben, entscheidet endgültig ein Schiedsgericht. Das Nähere hier¬
über bestimmt der Reichskanzler.

8 37. Wer das ihm als Saatgut belassene Brotgetreide (8 32 Abs. >
oder das ihm belassene Saatgetreide (8 32 Abs. 2) ohne Genehmigung dn
zuständigen Behörde zu anderen Zwecken verwendet, oder wer der Ver¬
pflichtung des 8 35, Vorräte zu verwahren und pfleglich zu behandeln,
widerhandelt, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geld¬
strafe bis zu zehntausend Mark bestraft.

imde

öhere
der s
litG
er d

IV. Ausmahlen und Mehlverkehr.
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8 38. Die Mühlen  haben das Brotgetreide zu mahlen, das b«
Reichsgetreidestelle oder der Kommunalverband, in dessen Bezirke sie liege»,
ihnen zuweist. Sie haben das ihnen zugewiesene Brotgetreide und da-
daraus ermahlene Mehl zu verwahren und vfleglich zu behandeln. —» ,

Weigert sich eine Mühle, so kann die zuständige Behörde die ersorder °ers
lichen Arbeiten auf deren Kosten mit den Mitteln des Mühlenbetrieb»
durch einen Dritten vornehmen lassen.

8 39. Selb st wirtschaftende Kommunalverbände  dürf«
Brotgetreide bis zur Höhe ihres Bedarfsanteils abzüglich des Saatgut
ausmahlen lassen; das jeweils zur Verfügung des Kommunalverbande»
stehende Mehl darf jedoch den Mehlbedarf von zwei Monaten nicht über¬
steigen.

Im übrigen dürfen Kommunalverbände nur mit Zustimmnug de-
Reichsgetreidestellc ausmahlen lassen.
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40. Und Vergii- $etja
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„ — Die Reichsgetreidestellckann Mahllöhne  u .w,
tungen für die Verwahrung und Behandlung festsetzen. Die FestsehunS
von Mahllöhnen ist auch für die Fälle zulässig, für die eine MahlpM'
nicht besteht.

Soweit die Reichsgetreidestellc keine Mahllöhne oder Vergütungen
gesetzt hat, können die höheren Verwaltungsbehörden dies tun. ^ „Ul

8 41. Ein Kommunalverband darf Mehl  ohne Genehmigung (f
Reichsgetreidestellc nur innerhalb seines Bezirks a bg e b e n. Die Rü"' J's
lieferung von Mehl an die Reichsgetreidestellcnach 8 29a wird hierv-' «estr
nicht berührt.

8 42. Wird Brotgetreide von einem Kommunalverband oder eine-
Selbstversorger zum Ausmahlen zugewiesen, so ist die Kleie  auf $3
langen an den Kommunalverband oder den Selbstversorger zurückzuge^

Die Reichsgetreidestellc hat die beim Ausmahlen ihres Getreides
fallende Kleie der Bezugsvereinigung der deutschen  L a n(' (t[eg:
wirte,  G . m. b. H. zur Verfügung zu stellen. Derselben Stelle haben% «
Mühlen die Kleie zur Verfügung zu stellen, die in ihrem Eigentum swn
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Die aus dem Brotgetreide der Heeresverwaltungen und der Marine-
Mwaltung entfallende Kleie ist der Bezugsvereinigung der deutschen Land¬
wirte, G . m . b. H. zur Verfügung zu stellen , soweit sie nicht von diesen Ver-
Mltungen für den eigenen Bedarf beansprucht wird.

8 43. Die Bezugsvereinigung der deutschen Landwirte , G . m . b. H.
tat die Kleie nach den Weisungen der Reichsfuttermittel st elle

ch jß die Kommunalverbände und eine von der Reichsfuttermittelstelle be-
W chnmte Menge an die von dieser bestimmten gewerblichen Betriebe abzu-

>cden.
§ 44. Für die Abgabe der Kleie an die Kommunalverbände sind sol¬

lende Grundsätze maßgebend:
a ) jeder Kommunalverband erhält soviel Kleie , als dem in seinem

Bezirke beschlagnahmten Brotgetreide bis zur Höhe seines Bedarfsan¬
teils entspricht;

b ) von der verbleibenden Kleie wird die eine Hälfte nach dem Ver¬
hältnis des Ergebnisses der Brotgetreideernte 1915, die andere Hälfte
nach dem Verhältnis des Viehstandes auf die Kommunalverbände
verteilt;

o ) von der Kleie , die hiernach auf den einzelnen Kommunalverband
entfällt , wird die Kleie abgezogen , die beim Ausmahlen des im 8 42
Abs. 1 bezeichneten Brotgetreides entfällt.

Die näheren Bestimmungen erläßt die Reichsfuttermittelstelle.
8 45. Die Kommunalverbände haben die ihnen nach 88 42, 44 zufal-

eit? " de "Kleie in wirtschaftlich zweckmäßiger Weise abzugeben.
’ n 8 46. Wer den Vorschriften des 8 38 Abs . 1 zuwiderhandelt oder wer

zihere als die festgesetzten Mahllöhne oder Vergütungen ( 8 40 ) fordert
«er sich gewähren läßt , wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder
>ü Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark bestraft . Ebenso wird bestraft,
ff der Vorschrift des 8 42 Abs . 2 Sah 2 zuwiderhandelt.
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V. Verbrauchsregelung.
8 47. Die Kommunalverbände haben den Verbrauch  der Vorräte

, ihrem Bezirke zu regeln , inbesondere die Verteilung von Mehl
. « Bäcker , Konditoren und Kleinhändler  vorzunehmen . Dabei
Ins insgesamt nicht mehr Mehl abgegeben werden, als die von der Reichs-
’ treidestelle für den Zeitraum festgesetzte Menge.

Grieß , Graupen , Teigwaren  sowie Kinder - und Kraftmehle
en nicht unter diese Verbrauchsregelung ; die Reichsgetreidestelle kann
Immen , waS als Grieß , Graupen . Teigwaren , Kinder - und Kraftmehl

"3 ^ Wsehen ist.
Dei:* 8 48. Die Kommunalverbände haben zu diesem Zweck insbesondere

a ) Händlern , Bäckern und Konditoren die Abgabe von Mehl und
Backwaren außerhalb des Bezirks ihrer gewerblichen Niederlassung vor¬
behaltlich der Vorschrift des 8 14 Abs . Id zu verbieten ; soweit es beson¬
dere wirtschaftliche Verhältnisse erfordern , darf der Kommunalverband
Ausnahmen von dem Verbote zulassen;

b ) eine Mehlverteilungsstelle für ihren Bezirk einzurichten:
' c ) durch Ausgabe von Brotkarten  oder Brotbüchern eine Ver¬
brauchsregelung einzuführen , die den Verbrauch des einzelnen wirksam
erfaßt;

ck) ausreichende Maßnahmen zur Kontrolle der Selb st ver¬
arg er (8  6 Abs . 1a ) zu treffen.
8 49. Die Kommunalverbände können zu diesem Zwecke ferner insbe-

»dere
a ) anordnen , daß nur Backwaren von bestimmter Zusam¬

mensetzung,  Große und Gewicht bereitet werden dürfen , und Preise
hierfür festsetzen;

b ) das Mahlen  des Brotgetreides auch in solchen Mühlen gestatten,
die das vorn Bundesrat oder von der Reichsgetreidestelle bestimmte Aus¬
mahlverhältnis nicht erreichen , aber wenigstens bis zu siebzig vom Hun¬
dert ausmahlen können ; in diesem Falle sind sie befugt , das Ausmahl¬
verhältnis entsprechend festzusetzen;

o ) die Abgabe und die Entnahme von Mehl und Back¬
waren  auf bestimmte Abgabestellen und Zeiten sowie in anderer Weise
beschränken;

d ) nähere Bestimmungen mit Genehmigung der höheren Verwaltungs¬
behörde darüber erlassen , wer als Selbstversorger (8 6 Abs . 1 a ) an-
zusehen ist.

8 50. Die Landeszentralbehörden  oder die von ihnen be-
Znmten höheren Verwaltungsbehörden können den Geschäftsbetrieb der

sd,Mmunalverbände beaufsichtigen  und die Art der Regelung ( 88 47
49) vorschreiben . '
Die Reichsgetreidestelle kann für die Versorgung bestimmter Berufe

r bestimmter Gruppen von Personen besondere Regelungen vorschreiben
‘ das Nähere bestimmen.

8 51. Zur Durchführung dieser Maßnahmen ( 88 47 bis 50 ) sollen in
Kommunalverbänden  besondere Ausschüsse  gebildet werden.
8 52. Die Kommunalverbände haben den Preis für das von ihnen ab-

jebene Mehl so festzusetzen , daß ihre Kosten gedeckt  werden . Etwaige
>rdcr-fderschüsse sind für die Volksernährung zu verwenden.

8 53. Die Kommunalverbände können in ihrem Bezirke Lager-
ume  für die Lagerung der Vorräte in Anspruch nehmen . Die Ver¬

dung setzt die höhere Verwaltungsbehörde endgültig fest.
54. Die K o m m u n a l v e r b ä n d e können den Gemeinden  die

ändeOElung des Verbrauchs für den Bezirk der Gemeinde übertragen . So-
überAlt den Gemeinden die Regelung des Verbrauchs übertragen wird , gelten

§8 47 bis 53 für die Gemeinden entsprechend.
Gemeinden , die nach der letzten Volkszählung mehr als zehntausend
ohner hatten , können die Uebertragung verlangen.

.j» l  55 . Die Landeszentralbehörden können Bestimmungen über das
^ren beim Erlasse der Anordnungen treffen . Diese Bestimmungen

jtfnen von den Landesgesetzen abweichen.
8 56. Ueber Streitigkeiten , die bei der Verbrauchsregelung ( 8 § 47

54) entstehen , entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig.
8 57. Wer den Anordnungen zuwiderhandelt , die ein Kommunalver-

® oder eine Gemeinde , der die Regelung ihres Verbrauchs übertragen
Zur Durchführung dieser Maßnahmen erlassen hat , wird mit Gefäng-
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VI. Ausführungsvorschriften.
58. Erweist sich der Inhaber oder Betriebsleiter eines G e -

Rfts  in der Befolgung der Pflichten unzuverlässig,  die ihm durch
^ Verordnung oder die dazu erlassenen Äusführungsbestimmungen auf-

L sind , so kann die zuständige Behörde das Geschäft schließen.

Sie kann einem landwirtschaftlichen Unternehmer,  der
sich in der Verwendung seiner Bestände ( 88 6, 32 ) unzuverlässig erweist,
das Recht der Selbstversorgung entziehen  und seine Bestände
abweichend von der Vorschrift des 8 32 dem Kommunalverband übereignen.

Gegen die Verfügung ist Beschwerde zulässig , lieber die Beschwerde
entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig . Die Beschwerde be¬
wirkt keinen Aufschub.

8 59. Die Landeszentralbehörden  erlassen die erforderlichen
Ausführungsbestimmungen.

Sie können besondere Vermittlungs st eilen  errichten , denen
die Unterverteilung und die Bedarfsregelung in ihrem Bezirke obliegt.

8 60. Wer den von den Landeszentralbehörden erlassenen Ausführungs¬
bestimmungen zuwiderhandelt , wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark bestraft . _

8 61. Die Landeszentralbehörden bestimmen , wer als Kommunalver¬
band , als Gemeinde , als Gemeindevorstand , als zuständige Behörde und
als höhere Verwaltungsbehörde im Sinne dieser Verordnung anzusehen ist.

Sollen Kommunalverbände , die verschiedenen Bundesstaaten ange¬
hören , als ein Kommunalverband im Sinne dieser Vorschrift bestimmt
werden , so ist die Zustimmung des Reichskanzlers erforderlich.

VII. Uebergangs- und Schlußvorschristen.
8 62. Die Verordnung über die Regelung des Verkehrs mit Brotge¬

treide und Mehl vom 25. Januar 1915 (Reichs -Gesetzbl . S . 35 ) sowie die
Aenderung dieser Verordnung vom 6. Februar 1915 (Reichs -Gesetzbl . S . 65s
treten mit dem 15. August 1915 außer Kraft mit den Maßgaben der 88 63
bis 67. Der Reichskanzler kann bestimmen , daß und an welchem Tage ein¬
zelne Vorschriften früher außer Kraft treten.

8 63. Die Bestimmungen , die von Kommunalverbänden oder Gemein¬
den auf Grund der Verordnung vom 25. Januar 1915 über die Verbrauchs¬
regelung getroffen sind , bleiben in Kraft . Soweit sie mit den Vorschriften
dieser Verordnung nicht in Einklang stehen , sind sie bis zum 16. August
1915 zu ändern  oder zu ergänzen . Zuwiderhandlungen gegen die bis¬
herigen Bestimmungen , soweit diese in Kraft bleiben , werden nach 8 57
dieser Verordnung bestraft.

8 64. Wer mit dem Beginne des 16. August 1915 Vorräte
früherer Ernten  an Roggen , Weizen , Spelz (Dinkel , Fesen ) sowie
Emer und Einkorn , allein oder mit anderem Getreide außer Hafer ge¬
mischt , ferner an Roggen - und Weizenmehl (auch Dunst ) , allein oder mit
anderem Mehle gemischt , in Gewahrsam hat , ist verpflichtet , sie dem Kom-
n unalverbande des Lagerungsorts bis zum 20. August 1915, getrennt nach
Arten und Eigentümern , anzuzeigen . Vorräte , die sich zu dieser Zeit auf dem
Transporte befinden , sind von , dem Empfänger unverzüglich nach dem
Empfange dem Kommunalverband anzuzeigen.

Der Kommunalverband hat der Reichsgetreidestelle nach einem von
dieser festgesetzten Vordruck bis zum 31. August Anzeige  zu erstatten.

8 65. Die Anzeigepflicht ( 8 64 ) erstreckt sich nicht auf a ) Vorräte,
die im Eigentume des Reichs , eines Bundesstaats oder Elsaß -Lothringens,
insbesondere im Eigentume eines Militärsiskus , der Marineverwaltung
oder der Zentralstelle zur Beschaffung der Heeresverpflegung in Berlin
stehen ; b ) Vorräte , die im Eigentume der Kriegsgetreide -Gesellschaft m.
b. H. oder der Zentral -Einkaufs -Gesellschaft nt . b . H . stehen ; c ) Vorräte
an gedroschenem Brotgetreide und an Mehl , die bei einem Besitzer zusam¬
men fünfundzwanzig Kilogramm nicht übersteigen ; d ) Vorräte , die durch
einen Kommunalverband an Händler , Verarbeiter oder Verbraucher seines
Bezirks bereits abgegeben sind.

8 66. Mit dem Beginne des 16. August 1915 sind die anzeigepflich¬
tigen Vorräte (88 64, 65 ) für den Kommunalverband beschlagnahmt , in
dessen Bezirk sie sich befinden . Vorräte , die sich zu dieser Zeit auf dem
Transporte befinden , sind für den Kommunalverband beschlagnahmt , in
dessen Bezirke sie nach beendetem Transport abgeliefert werden.

Für diese Vorräte gelten die Vorschriften dieser Verordnung.
Die Kommunalverbände haben von dem hiernach für sie beschlagnahm¬

ten Brotgetreide diejenigen Mengen , die nach der Verordnung vom
26. Januar 1915 für die Kriegs -Getreide -Gesellschaft m . b. H. beschlagnahmt
waren und dieser Beschlagnahme noch am 15. August 1915 unterliegen , der
Kriegs -Getreide -Gesellschaft m . b. H . zur Verfügung zu stellen.

8 67. Der Reichskanzler kann weitere Uebergangsvorschriften erlassen.
8 68. Die Vorschriften dieser Verordnung beziehen sich nicht auf

Brotgetreide oder Mehl , das nach dem 31. Januar 1915 aus dem Aus¬
land eingeführt  ist.

Als Ausland im Sinne dieser Vorschrift gilt nicht das besetzte Ge¬
biet.  Brotgetreide und Mehl , das aus besetztem Gebiet eingesührt wird,
darf nur an die Heeresverwaltungen , die Marineverwaltung , die Kriegs-
Getreide -Gesellschaft m . b. H. und die Zentral -Einkaufs -Gesellschaft m . b.
H . geliefert werden.

8 69. Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis
zu fünfzehnhundert Mark wird bestraft : 1 . wer die Anzeige (8 64 Abs. 1) nicht
in der gesetzten Frist erstattet , oder wer ' wissentlich unrichtige oder unvoll¬
ständige Angaben macht , 2 . wer der Vorschrift des 8 68 Abs . 2 zuwider¬
handelt.

8 70. Die Vorschriften des Abschnitts I , III und VI sowie die 88 62
bis 67 und 8 69 Nr . 1 dieser Verordnung treten mit dem 1. Juli 1915 in
Kraft . Der Reichskanzler bestimmt , mit welchem Tage die ührigen Vor¬
schriften in Kraft treten . Bis dahin werden die Aufgaben der Reichsgc-
treidestelle von der Reichsverteilungsstelle , dem Reichskommissar und der
Kriegs -Getreide -Gesellschaft m . b. H - wahrgenommen ; der Reichskanzler
kann das Nähere bestimmen.

Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
Berlin , den 28. Juni 1915.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
Delbrück.

II . Betr . das Auswahlen von Brotgetreide.
Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über die Ermäch¬

tigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw . vom 4. August
1914 (Reichs -Gesetzbl . S . 327 ) folgende Verordnung erlassen:

8 1. Zur Herstellung von Roggenmehl  ist der Roggen mindestens
bis zu zweiundachtzig,  zur Herstellung von Weizenmehl  der
Weizen mindestens bis zu achtzig vom Hundert  auszumahlen . Als
Weizen im Smne dieser Verordnung gelten auch Spelz (Dinkel , Fesen)
sowie Emer und Einkorn.
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8 2. Die Reichsgetreidestelle wird unter Berücksichtigung der Vorratser-
mittlung vom Herbst 1915 bestimmen, ob die Sähe des § 1 beizubehalten
oder welche an ihre Stelle zu setzen sind. Sie kann für bestimmte Mühlen
oder für Mühlen bestimmter Bezirke die Herstellung bestimmter Auszugs-
inehle beim Mahlen zulassen oder vorschreiben. Außerdem können die Lan¬
deszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten Behörden die Ausmah¬
lung in der Weise zulassen, daß hierbei ein Auszugsmehl bis zu zehn vom
Hundert hergestellt wird.

8 3. Die Landeszentralbehörde kann für eine Mühle, die zum Ausmahlen
des Getreides bis zu den Mindestsätzen dieser Verordnung außerstande ist,
aus besonderen Gründen eine geringere Ausmahlung  zu¬
lassen. Nicht berührt wird hiervon die Befugnis der Kommunalverbände
nach Z 49b der Verordnung über den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl
aus dem Erntejahr 1915 vom 28. Juni 1915, das Mahlen des Brotgetreides
auch in solchen Mühlen zu gestatten, die das vom Bundesrat oder von der
Reichsgetreidestelle bestimmte Ausmahlverhältnis nicht erreichen, aber
wenigstens bis zu siebzig vom Hundert  durchmahlen können; in
diesem Falle sind die Kommunalverbände befugt, das Ausmahlverhältnis
entsprechend festzusetzen.

8 4. Die Beamten der Polizei  und die von der Polizeibehörde
beauftragten Sachverständigen  sind befugt, in die Räume,  in denen
Mehl hergestellt wird, jederzeit, in die Räume, in denen Mehl aufbewahrt,
feilgehalten oder verpackt wird, während der Geschäftszeit e inzutrc-
ten,  daselbst Besichtigungen vorzunehmen,  Geschäftsaufzeich¬
nungen einzusehen, auch nach ihrer Auswahl Proben zum Zwecke der
Untersuchung gegen Empfangsbestätigung zu entnehmen. Auf Verlan¬
gen  ist ein Teil der Probe  amtlich verschlossen oder versiegelt zurückzu¬
lassen und für die entnommene Probe eine angemessene Entschädigung zu
leisten.

8 5. Die Unternehmer  von Betrieben, in denen Mehl hergestellt
wird, sowie die von ihnen bestellten Betriebsleiter und Aufsichtspersonen
sind verpflichtet,  den Beamten der Polizei und den Sachverständigen
auf Erfordern Auskunft  über das Verfahren bei Herstellung der Er¬
zeugnisse, über den Umfang des Betriebs und über die zur Verarbeitung
gelangenden Stoffe, insbesondere auch über deren Menge und Herkunft,
zu erteilen.

8 6. Die Sachverständigen  sind , vorbehaltlich der dienstlichen
Berichterstattung und der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten, verpflichtet, über
die Einrichtungen und Geschäftsverhältnisse, welche durch die Aufsicht zu
ihrer Kenntnis kommen, Verschwiegenheit  zu beobachten und sich der
Mitteilung und Verwertung der Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse zu
enthalten. Sie sind hierauf zu vereidigen.

8 . 7. Betriebe, in denen Mehl hergestellt wird, haben in ihren Bc-
triebsräumen einen Abdruck dieser.Verordnung auszuhängen.

8 8. Die Landeszentralbehörden können Bestimmungen zur Ausfüh¬
rung dieser Verordnung erlassen.

8 9. Mit Geldstrafe  bis zu eintausendfünfhundert Mark oder mit
Gefängnis bis zu drei Monaten wird bestraft: 1. wer den Vorschriften über
das Auswahlen des Getreides (88 l bis 3) zuwiderhandelt; 2. wer den
Vorschriften des 8 6 zuwider Verschwiegenheit nicht beobachtet oder der Mit¬
teilung oder Verwertung von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen sich
nicht enthält ; 3. wer den nach 8 8 erlassenen Ausführungsbestimmungen
zuwiderhandelt. In dem Falle der Nr. 2 tritt die Verfolgung nur auf An¬
strag des Unternehmers ein.

8 10. Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft
wird bestraft : 1. wer den Vorschriften des 8 4 zuwider den Eintritt in die
Räume, die Besichtigung, die Einsicht in die Geschäftsaufzeichnungenoder
die Entnahme einer Probe verweigert; 2. wer die in Gemäßheit des 8 3
von ihm erforderte Auskunft nicht erteilt oder bei der Auskunftserteilung
wissentlich unwahre Angaben macht.

8 11. Diese Verordnung  tritt mit dem 1. Juli  1915 in Kraft.
Der Reichskanzlerbestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens . Die Ver¬
ordnung über das Ausmahlen von Brotgetreide vom 5. Januar 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 3) sowie die Aenderungen dieser Verordnung vom
18. Februar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 100) und vom 29. April 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 268) werden aufgehoben. Die von den Landeszentral¬
behörden erlassenen Ausführungsbestimmungenbleiben in Kraft , soweit sie
mit den Vorschriften dieser Verordnung in Einklang stehen; Zuwiderhand¬
lungen gegen sie werden nach 8 0 bestraft.

Berlin , den 28. Juni 1915.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Delbrück.

III. Betr. das Verfüttern von Brotgetreide,
Mehl und Brot.

Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über die Ermäch¬
tigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August
1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327) folgende Verordnung erlassen:

8 1. Es darf nicht verfüttert werden:
1. Brotgetreide,  nämlich Roggen, Weizen, Spelz (Dinkel, Fesen)

sowie Emer und Einkorn, allein oder mit anderem Getreide außer Hafer ge¬
mengt, auch gequetscht, geschroten oder sonst zerkleinert; 2. Mehl aus Brot¬
getreide oder aus Hafer, das allein oder mit anderem Mehl gemischt zur
Brotbereitung geeignet ist; 3. Mischungen, denen solches Mehl beigemischt
ist; 4. Brotaöfälle und Brot, die zur menschlichen Ernährung geeignet sind.

Die im Abs. 1 genannten Erzeugnisse dürfen auch zum Bereiten von
Futtermitteln , wozu auch das Schroten gehört, nicht verwendet werden.

8 2. Brotgetreide, allein oder mit anderem Getreide außer Hafer ge¬
mengt, das von dem Kommunalverbande, dem es gehört oder für den es
beschlagnahmt ist, oder von der Reichsgetreidestelleals zur mensch¬
lichen Ernährung ungeeignet freigegeben  ist , darf
verfüttert  und zu Futtermitteln verarbeitet werden.

8 3. Die Landeszentralbehörden können  die Verwendung
von inahlfähigem Brotgetreide, insbesondere das Schroten, sowie die Ver¬
wendung von Mehl (8 1 Abs. 1 Nr. 1 und 3) zu anderen Zwecken als zur
menschlichen Nahrung noch weiter beschränken  oder verbieten.

8 4. Die Beamten  der Polizei und die von der Polizeibehörde be¬
auftragten Sachverständigen sind befugt,  in die Räume, in denen
Futtermittel hergestellt werden oder in denen Vieh gehalten oder gefüttert
wird, jederzeit, in die Räume, in denen Futtermittel aufbewahrt, feilgehal¬
ten oder verpackt werden, während der Geschäftszeit einzutreten , dort Be¬
sichtig ungen vorz unehmen,  Geschäftsaufzeichnungen einzusehen,

auch nach ihrer Auswahl Proben zum Zwecke der Untersuchung (
Empfangsbestätigung zu entnehmen. Auf Verlangen ist ein Teil der 8
amtlich verschlossen oder versiegelt zurückzulassen und für die entnomi
Probe eine angemessene Entschädigung zu leisten.

8 5. Die Unternehmer  von Betrieben, in denen Futtermittel
gestellt werden oder Vieh gehalten wird, sowie die von ihnen bestellten
triebsleiter und Aufsichtspersonensind verpflichtet,  den Beamten
Polizei und den Sachverständigen auf Erfordern Auskunft  über
Verfahren bei Herstellung der Erzeugnisse, über den Umfang des Betri
und über die zur Verarbeitung oder zur Verfütterung gelangenden Sj
insbesondere auch über deren Menge und Herkunft, zu erteilen.

8 6. Die Sachverständigen  sind , vorbehaltlich der dienstl
Berichterstattung und der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten, verpflichtet,
die Einrichtungen und Geschäftsverhältnisse, welche durch die Aufsich
ihrer Kenntnis kommen, Verschwiegenheit  zu beobachten und sich der
teilung und Verwertung der Geschäfts- und Betriebsgeheimnissezu
halten. Sie sind hierauf zu vereidigen.

8 7. Kie Landeszentralbehörden können Bestimmungen zur $
führung dieser Verordnung erlassen.

8 8. Der Reichskanzlerkann Ausnahmen  zulassen.
8 9. Mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert Mark oder!

Gefängnis bis zu drei Monaten wird bestraft:  1 . wer dem Verbote
8 1 oder den aus Grund des 8 3 erlassenen Bestimmungen der Landeszen
behörde zuwiderhandelt; 2. wer wissentlich Erzeugnisse, die dem Verbote
8 1 oder den auf Grund des ' 8 3 erlassenen Bestimmungen der Lan
Zentralbehörde zuwider hergestellt sind, Verkaufs, feilhält oder sonst in!
Verkehr bringt ; 3. wer den Vorschriften des z 6 zuwider Verschwieget
nicht beobachtet oder der Mitteilung oder Verwertung von Betrieb
Heimnissen sich nicht enthält ; 4. wer den nach 8 7 erlassenen Ausführui
bestimmungen zuwiderhandelt. In dem Falle der Nummer 3 tritt die!
folgung nur auf Antrag des Unternehmers ein.

8 10. Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit
wird bestraft: 1. wer den Vorschriften des 8 4 zuwider den Eintritt ir
Räume, die Besichtigung, die Einsicht in die Geschäftsaufzeichnungen
die Entnahme einer Probe verweigert; 2. wer die in Gemäßheit des
von ihm erforderte Auskunft nicht erteilt oder bei der Auskunftserteij
wissentlich unwahre Angaben macht.

8 11. Diese Verordnung tritt mit dem 1. Juli  1915 in Kraft.
Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

Die Verordnung über das Verfüttern von Roggen, Weizen,
Mehl und Brot vom 21. Januar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 27) sonst
Aenderung dieser Verordnung vom 31. März 1915 (Reichs-Gesetzbl.
werden aufgehoben. Die von den Landeszentralbehörden erlassenen
führungsbestimmungen bleiben in Kraft , soweit sie mit den Vorsch
dieser Verordnung im Einklang stehen; Zuwiderhandlungen gegens
werden nach 8 9 bestraft.

Berlin, den 28. Juni 1915.
Der Stellvertreter des Rcichskanzlc

Delbrück.

IV. Bett, den Verkehr mit Gerste aus dk
Erntejahr 1915.

Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über die Ern
tignng des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. Al!
1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327) folgende Verordnung erlasien:

I. Beschlagnahme.
8 1. Die im Reiche angebaute Gerste  wird mit der Trennl

vom Boden für den Kommunalverband beschlagnahmt
dessen Bezirk sie gewachsen ist. Soweit sie bereits vom Boden getrennt
wird sie für den Kommunalverband beschlagnahmt, in dessen Bezirk!
sich befindet. Die Beschlagnahme erstreckt sich auch auf den Halm. Mitj
Ausdreschen wird das Stroh von der Beschlagnahme frei.

8 2. An den beschlagnahmten Vorräten  dürfen V e r ä n
r u n g en n u r mit Z u st i m m u n g des K o m m u n a l ve r b a ni
für den sie beschlagnahmtsind, vorgenommen werden, soweit sich aus
88 3 bis 7 nichts anderes ergibt. Das gleiche gilt von rechtsgeschästli
Verfügungen über sie und Verfügungen, die im Wege der Zwangs
str,eckung oder Arrestvollziehung erfolgen.

8 3. Der Besitzer beschlagnahmter Vorräte  ist bereH
und verpflichtet, die zur Erhaltung der Vorräte erforderlichen Handl
vorzunehmen; er ist berechtigt  und auf Verlangen der zuständige!
Hörde verpflichtet , auszudreschen.  Die Landeszentralbeh
oder die von ihnen bestimmten Behörden können über Zeit und Art
Ausdreschens Bestimmungen erlassen.

8 4. Nimmt der Besitzer eine zur Erhaltung der Vorräte erforde
Handlung binnen einer ihm von der zuständigen Behörde gesetzten
nicht vor, so kann diese die erforderlichen Arbeiten auf seine Kosten
einen Dritten vornehmen lassen. Der Verpflichtete hat die Vornahm
seinem Grund und Boden sowie in seinen Wirtschaftsräumen und mit
Mitteln seines Betriebes zu gestatten. Das gleiche gilt, wenn der Be
die Gerste nicht binnen einer ihm von der zuständigen Behörde ges
Frist ausdrischt.

8 5. Erstreckt sich ein landwirtschaftlicher Betrieb über die Gr
eines Kommunalverbandes hinaus , so darf die beschlagnahmte Gerste
halb des Betriebs von einem Kommunalverband in den anderen ge
werden. Mit der Ankunft der Gerste in dem Bezirke des anderen Ko
nalverbandes tritt dieser hinsichtlich der Rechte aus der Beschlagnahm
die Stelle des bisherigen Kommunalverbandes. Der Besitzer hat die ‘
änderung binnen drei Tagen unter Angabe der Menge beiden Komm
verbänden anzuzeigen.

8 6. Trotz der Beschlagnahme dürfen Un t e r n e h m e r landwirts
licher Betriebe aus ihren Gerstevorräten die Hälfte,  im Falle des
Abs. 3 auch die Vorräte, auf deren Lieferung verzichtet ist. als Sag
oder zu sonstigen Zwecken in dem eigenen landwirtschaftli
Betriebe  verwenden . Sie dürfen ferner, wenn ihnen ein Kon'
(8 20 Abs. 1) gegeben ist, ihre Vorräte im eigenen Betriebe verar
insoweit dabei das Kontingent nicht überschritten wird.

8 7. Trotz der Beschlagnahme dürfen Unternehmer landwirtschast
Betriebe aus ihren Vorräten a) selbstgezogene Saatgerste für Saat
liefern, sofern sie sich nachweislich in den letzten zwei Jahren mit dem
kaufe von Saatgerste befaßt haben, b) Gerste für Betriehe mit Kon
(8 20 Abs. 1) oder an die Zentralstelle zur Beschaffung der Heet
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ege, LUno unmittelbar oder durch Vermittelung des Handels liefern . Diese
roh Käste sind binnen drei Tagen nach Abschluß dem Kommunalverband
eit zeigen , für den die Gerste beschlagnahmt ist.

8 8. Die Beschlagnahme endet  mit dem freihändigen Eigen-
h-r »serwerbe durch die Zentralstelle zur Beschaffung der Heeresverpflegung
^ ,t den Kommunalverband , für den beschlagnahmt ist , mit der Enterg-
d° mit einer nach den 88 6, 7 zugelassenen oder mit einer vom Kom-

. ^ Mlverbande nach 8 2 genehmigten Verwendung oder Veräußerung,
"be . ch eine solche Veräußerung endet die Beschlagnahme jedoch erst dann,
°ffi nit die Gerste infolge der Veräußerung aus dem Bezirke des Kommunal¬

bandes entfernt wird oder in das Eigentum eines im Bezirk desselben
ich « munalverbandes belegenen Betriebes mit Kontingent gelangt,
üb, § 9. lieber Streitigkeiten,  die sich aus der Anwendung der
y 1 bis 8 ergeben , entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig.
ei! 8 10. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis

zehntausend Mark wird bestraft:  1 . wer unbefugt beschlagnahmte
«täte beiseite schafft , insbesondere aus dem Bezirk des Kommunalverban-
i entfernt , für den sie beschlagnahmt sind , sie beschädigt , zerstört , verar-
iiet oder verbraucht ; 2. wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte verkauft,
«ft oder ein anderes Veräußerungs - oder Erwerbsgeschäft über sie ab-

mließt; 3. wer die zur Erhaltung der Vorräte erforderlichen Handlungen
h jchtwidrig unterläßt ; 4. wer als Saatgerste erworbene Gerste ohne Gc-

tr° imigung der zuständigen Behörde zu anderen Zwecken verwendet ; S. wer
e d >ihm nach den 88 5, 7 obliegende Anzeige nicht in der gesetzten Frist
tbe ftattet oder wissentlich unvollständige oder unrichtige Angaben macht,

dl

"jj II. Lieferung der Gerste.
A 8 11. Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe haben die Hälfte

,er Gerstenernte an den K o m m u n a l v e r b a n d. für den sie beschlag-
hmt ist , käuflich zu liefern. . ifJ .

Ho Der Kommunalverband kann den Unternehmern landwirtschaftlicher
n i triebe seines Bezirkes vorschreiben , welche Mengen und zu welchen Fristen
od!zu liefern sind . ,
§ Der Kommunalverband kann unbeschadet seiner Lieferungspflicht nach

ilu! 23 Abs. 1 bei Unternehmern bestimmter landwirtschaftlicher Betriebe auf
ren Gerstelieferung teilweise oder ganz verzichten.

2 8 12. Auf die zu liefernden Gerstemengen sind einem Unternehmer
. t Mengen anzurechnen , die er nach 8 6 Abs. 2 in seinem Betriebe ver-

afj Jetten darf oder nach 8 7 geliefert hat.
eJ 8 13. Liefert ein landwirtschaftlicher Unternehmer nicht freiwillig
f j§ n , 12) , so kann das Eigentum an der Gerste durch Anordnung der
-i- ständigen Behörde den im Antrag bezeichneten Personen übertragen

f eben . Vor der Enteignung  ist die Gerste ausznsondern , die dem
-sitzer verbleiben soll ; sie wird mit der Aussonderung von der Beschlag-
chme frei.

Der Antrag wird von dem Kommunalverbande , für den die Gerste
' ischlagnahmt ist, in den Fällen des 8 23 Abs. 1 Satz 2 und des 8 25 von

-r Reichsfuttermittelstclle zugunsten der Zentralstelle zur Beschaffung der
«resverpflegung gestellt.
fc 8 14- Die Anordnung , durch die enteignet wird , kann an den ein-
’"nert Besitzer oder an alle Besitzer des Bezirkes oder eines Teiles des Be¬
stes gerichtet werden ; im ersteren Falle geht das Eigentum über , sobald
ik Anordnung dem Besitzer zugeht , im letzteren Falle mit Ablauf des

,yjj Ms nach Ausgabe des amtlichen Blattes , in dem die Anordnung amtlich
ltgi iröffentlicht wird.

8 15. Der Erwerber hat für die überlassenen Vorräte einen ange-
ichenen Preis  zu zahlen . Der Uebernahmcpreis ist unter Berücksich-
igung der Güte und Verwertbarkeit der Vorräte sowie , falls ein Höchst-
ms besteht , auch unter Berücksichtigung des zur Zeit der Enteignung gel-

111 inben Höchstpreises nach Anhörung von Sachverständigen von der
1 , iheren Verwaltungsbehörde endgültig festzusetzcn . Sie bestimmt darüber.

J 1 er die baren Auslagen des Verfahrens zu tragen hat.
8 16. Der Besitzer hat die Vorräte , die er freihändig übereignet hat

der die bei ihm enteignet sind , zu verwahren  und pfleglich zu behan-
kln. bis der Erwerber sie in seinen Gewahrsam übernimmt . Dem Besitzer

* 1 eine angemessene Vergütung hierfür zu gewähren , die von der höheren
'] ierwaltungsbehörde endgültig festgesetzt wird.
idj 8 17. lieber Streitigkeiten , die sich bei dem Enteignungsverfahren

aus der Verwahrungspflicht ( 8 16) ergeben , entscheidet endgültig die
»Here Verwaltungbehörde.
; 8 18. Wer der Verpflichtung des 8 16, Vorräte zu verwahren und

,« sleglich zu behandeln , znwiderhandelt , wird mit Gefängnis bis zu einem
z jahrc oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft.

III. Verbrauchsregelunq.
£ji* 8 19. Die Kommunalverbände haben auf Grund der Ernteflächcner-

Tkbung nach der Bundesratsverordnung vom 10. Juni 1915 (Reichs-
Üesetzbl. S . 331 ) und den Ermittelungen der Ernte nach den Schätzungen
mch Sachverständige bis zum 1. August 1915 der Reichsfutter-

„Mittelstelle  anzugeben , wie groß die Gerstenernte ihres Bezirkes zu
esit ist.

8 20 . Die Reichsfuttermittelstelle setzt fest, welche Betriebe Gerste
erarbeiten  oder verarbeiten lassen dürfen und in welcher Menge

^Kontingent ) . Das Kontingent wird für die Zeit vom 1. Oktober 1915
>s zum 31. Oktober 1916 festgesetzt . Für die Bierbrauereien  sind

a Mrbei die vom Bundesrat festgesetzten Malzkontingeute maßgebend ; das
Mrechnungsverhältnis von Malz in Gerste bestimmt die Reichsfuttermittel-
Me. Sie kann die zur Durchführung und lleberwachung erforderlichen
Anordnungen treffen.

Die Reichsfuttermittelstelle setzt ferner fest:
a ) wieviel Gerste jeder Kommunalverband zu liefern hat ; dabei ist

M l“ berücksichtigen, daß ihm die Hälfte seines Ernteergebnisses zu belassen
§ % sie kann Fristen für die Lieferung festsetzen;

.H in welcher Weise die ihr zur Verfügung stehende Gerste an die
Heeresverwaltungen , die Marineverwaltung und die Kommnnalverbände

verteilen oder wie sie sonst zu verwenden ist.
^ 8 21. Die Kommunalverbände haben auf Erfordern der Reichsfutter-
^telstelle Auskunft zu geben und ihren Anweisungen hinsichtlich der
.erste Folge zu leisten.

8 22. Aus dem Bezirk eines Kommunalverbandes darf Gerste nur
E? ^ rnt werden , wenn sie an die Zentralstelle zur Bescbaffung der Heeres-

"Wiegung oder zu Saatzwecken (Saatgerste , Saatgut ) oder an Betriebe
"i" Kontingent ( 8 20 Abs . 1) geliefert werden soll.

Bei Gerste , die dem Kommunalverbande nicht gehört , bedarf die Ent¬
fernung der Zustimmung des Kommunalverbandes . Der Kommunalverband
darf seine Zustimmung nur aus wichtigen Gründen versagen . Auf Be¬
schwerde entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig.

8 23. Jeder Kommunalverband hat dafür zu sorgen , daß die von der
Reichsfuttermittelstelle nach 8 20 Abs . 2a festgesetzten Mengen innerhalb
der etwa bestimmten Fristen der Zentralstelle zur Beschaffung der Heeres¬
verpflegung zur Verfügung gestellt werden . Liefert ein Kommunalverband
die festgesetzten Mengen innerhalb der etwa bestimmten Frist nicht oder
nicht vollständig ab, so kann die Zentralstelle zur Beschaffung der Heeres¬
verpflegung die fehlenden Mengen in seinem Bezirke erwerben.

Der Kommunalverband kann verlangen , daß die Zentralstelle zur Be¬
schaffung der Heeresverpflegung größere Mengen und früher abmmmt;
das Verlangen muß ihr spätestens zwei Wochen vor dem beantragten Ab¬
nahmetermin zugehen.

8 24. Auf die festgesetzten Mengen ist anzurechnen , was aus dem Be¬
zirke des Kommunalverbandes zulässigerweise nach 8 92 entfernt ist, was
innerhalb des Bezirkes des Kommunalverbandes an Betriebe mit Kontin¬
gent ( 8 20 Abs. 1) geliefert ist , und was von solchen Betrieben nach 8 6
Abs . 2 verarbeitet werden darf.

8 25. Ergibt sich in einem Kommunalverbande nachträglich , daß das
Ernteergebnis größer gewesen ist als die Schätzung ( 8 19) , so hat er die
Hälfte des Ueberschusses der Reichsfuttermittelstelle anzumelden und nach
ihrer Aufforderung der Zentralstelle zur Beschaffung der Heeresverpflegung
zur Verfügung zu stellen ; dabei finden 8 23 Abs . 1 Satz 2 und 8 24 , ln-
wendung.

8 26. Jeder Kommunalverband hat der Reichsfuttermittelstelle bis zum
5. jedes Monats , erstmals bis zum 5. August 1915 , nach einem von ihr
festgestellten Vordruck anzuzeigen,  wieviel Gerste rm letzten Monat
in sein Eigentum übergegangen und aus seinem Bezirke herausgegangen
ist , sowie welche außergewöhnliche Veränderungen an den Vorräten seines
Bezirkes eingetreten sind.

8 27. Jeder Betrieb mit Kontingent (8  20 Abs. 1) darf im
Rahmen seines Kontingents Gerste verarbeiten , verarbeiten lassen und
zur Verarbeitung erwerben . Auf das Kontingent sind anzurechnen die Vor¬
räte an Gerite und Malz , die ein Betriebsunternehmer am 1. Oktober
1915 besitzt oder die er nach 8 6 Abs . 2 aus seinen Vorräten verarbeiten darf,
bei einer Bierbrauerei jedoch nicht die Malzvorräte , die nach dem 15. Fe¬
bruar 1915 aus dem Ausland eingeführt sind.

Betriebe mit Kontingent (8 20 Abs. 1). die erne eigene Mälzerei
haben , dürfen in dieser nicht mehr Gerste vermälzen , als sie tm Durch¬
schnitt der beiden letzten Jahre in ihr vermälzt haben.

8 28. Hat ein Betriebsunternehmer unbefugt Gerste erworben , ver¬
arbeitet oder verarbeiten lassen oder hat er mehr Gerstr erworben , ver¬
arbeitet oder verarbeiten lassen , als nach seinem Kontingent 18 27 Abs. 1)
zulässig ist. so verfällt sie ohne Entgelt zugunsten der Zentralstelle für Be¬
schaffung der Heeresverpflegung . Ist die Gerste verarbeitet , so tritt an ihre
Stelle der Wert.

8 29 . Die Beamten der Polizei  und die von der Polizeibehörde
beauftragten Sachverständigen  sind befugt , in die Räume , in dcneii
Gerste oder Malz verarbeitet wird , jederzeit , in die Räume , in denen
Gerste oder Malz aufbewahrt , feilgehalten oder verpackt wird , während
der Geschäftszeit einzutreten , daselbst Besicbtigungen vorzunehmen , Ge¬
schäftsaufzeichnungen einzusehen und die vorhandenen Gerste - oder Malz¬
mengen festzustellen.

8 30. Die Unternehmer von Betrieben sowie die von ihnen bestellten
Betriebsleiter und Aufsichtspersonen sind verpflichtet , den Beamten der
Polizei und den Sachverständigen ans Erfordern über die vorhandenen und
bereits verarbeiteten Gerste - oder Malzmengen sowie über deren Herkunft
Auskunft zu erteilen.

8 31. Die Sachverständigen sind , vorbehaltlich der dienstlichen Bericht¬
erstattung und der Anzeige "von Gesetzwidrigkeiten , verpflicbtet . über die
Einrichtungen und Geschäftsverhältnisse , welche durch die Aufsicht zu ihrer
Kenntnis kommen , Verscbwiegenheit zu beobachten und sich der Mitteilung
und Verwertung der Geschäfts - oder Betriebsgeheimnisse zu enthalten . Sie
sind hieraus zu vereidigen.

8 32. Die Gerste verarbeitenden Betriebe 18 27 ) haben außer im Falle
des 8 6 Abs. 2 die bei der Verarbeitung abfallende Ausvutzgerste der Zen¬
tralstelle zur Beschaffung der Heeresverpflegung in Berlin zur Verfügung
zu stellen.

8 33: Die Kommunalverbände haben die Gerste , die ihnen nach 8 20
Abs. 2 b die Zentralstelle zur Beschaffung der Heeresverpflegung überwiesen
bat . innerhalb ihres Bezirkes unter Berücksichtigung der wirtschaftlicheit
Verhältnisse abzugeben.

Sie können ihren Abnehmern für den Weiterverkauf bestimmte Be¬
dingungen und Preise vorschreiben.

8 34. lieber Streitigkeiten , die sich bei Durchführung der Vorschriften
der 8 28, 32, 33 ergeben , entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde end¬
gültig.

lieber Streitigkeiten , die sich aus der Lieferung ( 88 23 bis 25) zwi¬
schen der Zentralstelle zur Bescbaffung der Heeresverpslegung und einem
Kommunalverband ergeben , entscbeidet endgültig ein Schiedsgericht ; das
Nähere hierüber bestimmt der Reichskanzler.

8 35. Mit Gefängnis bis zil sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis
zu fünfzehnhundert Mark wird bestraft : 1. wer unbefugt Gerste verarbeitet:
2. wer der Vorschrift des 8 27 Abs . 2 zuwider Gerste in eigener Mälzerei
vermälzt ; 3. wer der Vorschrift des 8 32 znwiderbandelt ; 4. wer den Ver¬
pflichtungen zuwiderhandelt , die ihm nach 8 33 Abs . 2 auferlegt sind.

8 36. Mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark oder mit Gefängnis
bis zu drei Monaten wird bestraft , wer der Vorschrift des 8 31 zuwider
Verschwiegenheit niibt beobachtet oder der Mitteilung oder Verwertung
von Geschäfts - oder Betriebsgeheimnissen sich nicht enthält ; die Verfolgung
tritt nur auf Antrag des Unternehmers ein.

8 37. Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft
wird bestraft : 1. wer den Vorschriften des 8 29 zuwider den Eintritt in
die Räume , die Besichtigung oder die Einsicht in die Geschäftsaufzeichnun¬
gen verweigert : 2. wer die in Gemäßheit des 8 30 von ihm erforderte Aus¬
kunft nicht erteilt oder bei der Auskunftserteilung wissentlich unwahre
Angaben macht.

IV.' AudführunMorschrlften.
8 38. Erweist sich der Inhaber oder Leiter eines Betriebes mit Kon¬

tingent ( 8 20 Abs. 1) in der Befolgung der Pflichten unzuverlässig,
die ihm durch diese Verordnung oder die dazu erlassenen Ausführungsbe¬
stimmungen auferlegt sind, so kann die zuständige Behörde den Betrieb
schließen.



Gegen die Verfügung ist Beschwerde zulässig, lieber die Beschwerde
entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig. Die Beschwerde be-
ioirkt keinen Aufschub.

Z 39. Die Landeszentralbehörden erlassen die erforder¬
lichen  Ausführungsbestimmungen.

Sie bestimmen, wer als Kommunalverband, als zuständige Behörde
nnd als höhere Verwaltungsbehörde im Sinne dieser Verordnung anzu¬
sehen ist.

8 40. Wer den von den Landeszentralbehörden erlassenen Ausfüh¬
rungsbestimmungen zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis bis zu sechs
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark bestraft.

V. Uebergangs- und Schlußvorschristen.
8 4l. Vorräte  an Gerste, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung

auf Grund der Verordnungen vom 9. März 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 139)
und vom 17. Mai 1915 lReichs-Gesetzbl. S . 282) noch für das Reich be¬
schlagnahmt sind, und infolge dieser Beschlagnahmein den Betrieben der
Besitzer weder verwendet noch verarbeitet werden dürfen, sind mit dem In¬
krafttreten dieser Verordnung für den Kommunalverband beschlagnahmt,
in dessen Bezirk sie sich befinden. Die Kommunalverbände haben diese Vor¬
räte der Zentralstelle zur Beschaffung der Heeresverpflegung zur Ver¬
fügung zu stellen.

8 42. Der Reichskanzlerkann weitere Uebergangsvorschriftenerlassen.
8 43. Die Vorschriften dieser Verordnung beziehen sich nicht auf

Gerste, die nach dem 12. März 1915 aus dem Auslande einge¬
führt  ist.

Als Ausland im Sinne dieser Vorschrift gilt nicht das besetzte Gebiet.
Gerste, die aus besetztem Gebiet eingeführt wird, darf nur an die Heeresver¬
waltungen, die Marineverwaltung , die Zentralstelle zur Beschaffung der
Heeresverpflegung und die Zentral -Einkaufs-Gesellschaftm. b. H. geliefert
werden.

8 44. Wer der Vorschrift des 8 43 Abs. 2 zuwiderhandelt, wird mit
Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehn¬
hundert Mark bestraft.

8 45. Diese Verordnung tritt mit dem 1. Juli 1915 in Kraft . Der
Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

Die Verordnung über die Regelung des Verkehrs mit Gerste vom
9. März 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 139) sowie die Aenderung dieser Ver¬
ordnung vom 17. Mai 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 282) werden aufgehoben.

Berlin , den 28. Juni 1915.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Delbrück.

V. Betr. die Regelung des Verkehrs mit Hafer.
Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über die Ermäch¬

tigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August
1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327) folgende Verordnung erlassen:

I. Beschlagnahme.
8 1. Der im Reich angebaute Hafer wird mit der Trennung vom

Boden für den Kommunalverband beschlagnahmt,  in dessen
Bezirk er gewachsen ist. Als Hafer im Sinne dieser Verordnung gelten auch
Mengkorn und Mischfrucht, worin sich Hafer befindet. Die Beschlagnahme
erstreckt sich auch auf den Halm; mit dem Ausdreschen wird das Stroh von
der Beschlagnahme frei.

8 2. An den beschlagnahmtenVorräten dürfen Veränderungen nicht
vorgenommen werden, soweit nicht in den 88 3 bis 6 etwas anderes be¬
stimmt ist. Das gleiche gilt von rechtsgeschäftlichen Verfügungen über sie
und von Verfügungen, die im Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrest¬
vollziehung erfolgen.

8 3. Der Besitzer  beschlagnahmter Vorräte ist berechtigt und ver¬
pflichtet, die zu ihrer Erhaltung erforderlichen Handlungen vorzunehmen;
er ist berechtigt und auf Verlangen der zuständigen Behörde vervflichtet,
auszudreschen. Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten
Behörden können über Zeit und Art des Ausdreschens Bestimmungen er¬
lassen.

8 4. Nimmt der Besitzer eine zur Erhaltung der Vorräte erforderliche
Handlung binnen einer ihm von der zuständigen Behörde gesetzten Frist
nicht vor, so kann die Bebörde die erforderlichen Arbeiten auf seine Kosten
durch einen Dritten vornehmen lasten. Der Vervflichtete hat die Vornahme
auf seinem Grund und Boden sowie in seinen Wirtschaftsräumen und mit
tzen Mitteln seines Betriebes zu gestatten. Das gleiche gilt , wenn der Be¬
sitzer den Hafer nicht binnen einer ihm von der zuständigen Behörde ge¬
setzten Frist ausdrischt.

8 6. Erstreckt sich ein landwirtschaftlicherBetrieb über die Grenzen
eines Kommunalverbandes hinaus, so darf der beschlagnahmte Hafer inner¬
halb dieses Betriebs von einem Kommunalverband in den anderen ge¬
bracht werden. Mit der Ankunft des Hakers in dem Bezirke des anderen
Kommunalverbandes tritt dieser hinsichtlich der Rechte ans der Beschlag¬
nahme an die Stelle des bisberigen Kommunalverbandes. Der Besitzer
hat die Ortsänderung  binnen drei Tagen unter Angabe der Gc-
treidearten und ihrer Mengen beiden Kommunalverbänden anzuzeigen.

8 6. Zulässig sind Veräußerungen an die Heeres¬
verwaltungen,  die Marineverwaltung, die Zentralstelle zur Beschas-
sung der .sdeeresvervslegnngnnd an den Kommunalverband,  für
den der Haler beschlagnahmt ist sowie alle Veränderungen und Verfügun¬
gen, die mit Zustimmung der Zentralstelle eriolgen.

Trotz der Beschlagnahmedürfen  aus ihren Vorräten : ai Halter
von Einbufern Hafer verfüttern,  und zwar sowohl an ihre Einbufer
als an ihr übriaes Vieb. Halter von Zuchtbullen an diese mit Genehmi¬
gung der zuständigen Behörde .Hafer verfüttern. Der Bundesrat bestimmt,
welche Mengen die Tierbalter durchschnittlich für den Taa verfüttern dür¬
fen. Bis zum Erlasse dieser Bestin'mung darf nur nach Maßgabe des 8 4
Ms . 3a der Verordnung vom 13. Februar/31. März 1915 lReichs-Gesetzbl.
S . 81 und S . 2001 Hafer verfüttert werden; b) llnternebmer landwirt¬
schaftlicher Betriebe das zur Frühiahrsbestellung erforderliche Saatgut
mr Saat verwenden, und zwar andertbalb Dovvelrentner auf das Hektar.
Die Landeszentralbebörden sind ermächtiat. die Saatautmenge im Falle
drinaenden wirtschastlieden Bedürfnisses für einzelne Betriebe oder ganze
Bezirke bis auf zwei Dovvelzentner, bei ausgesprochener Gebirgslage bis
aus zweieinbalb Dopvelzentner für das Hektar zu erhöhen: cl llnternebmer
landwirtschaftlicher Betriebe mit Genehmigung der zuständigen Bebörde
unmittelbar oder durch Vermittelung des Handels an landwirtschaftliche

i°

Betriebe selbstgezogenen Saathafer für Saatzweckc liefern. Die
mungsmäßige Verwendung ist zu überwachen; ck) Unternehmer la
schaftlicher Betriebe Mischfrucht als Grünfutter verwenden oder
geernteten Mischfrucht die Hülsenfrüchte aussondern; s ) Unter
landwirtschaftlicher Betriebe mit Genehmigung der zuständigen Bi
Nahrungsmittel zum Verzehr im eigenen Betriebe Herstellen oder h
lassen.

8 7. Die Beschlagnahme endet  mit dem freihändigen EjLx
tumserwerbe durch eine der im 8 0 Abs. 1 genannten Stellen, mii
Enteignung oder einer nach 8 6 zugelassenenVerwendung oder Vera
rung, endlich für die nach 8 6 Abs. 2 6 ausgesonderten Hülsenfrüchst
der Aussonderung.

8 8. Ueber Streitigkeiten , die sich aus der Anwendung der 88 l
ergeben, entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig.

8 9. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bî .
zehntausend Mark wird bestraft:  1 . wer unbefugt beschlagnahmte
räte beiseite schafft, insbesondere aus dem Bezirke des Kommunalverbc
für den sie beschlagnahmt sind, entfernt , sie beschädigt, zerstört, verarbl
oder verbraucht; 2. wer unbefugt beschlagnahmteVorräte verkauft,
oder ein anderes Veräußerungs - oder Erwerbsgeschäft über sie abschls lt
3. wer die zur Erhaltung der Vorräte erforderlichen Handlungen
widrig unterläßt ; 4. wer als Saathafer erworbenen Hafer ohne
migung der zuständigen Behörde zu anderen Zwecken verwendet; 5.
eine ihm nach 8 5 obliegende Anzeige nicht in der gesetzten Frist ersi
oder wissentlich unvollständige oder unrichtige Angaben macht.

II. Enteignung.
8 10. Erfolgt die Uebereignung des beschlagnahmtenHafers

freiwillig (8 6 Abs. 1) . so kann das Eigentum daran durch Anordnungi
zuständigen Behörde auf den Kommunalverband  übertragen wet ir
in dessen Bezirk er sich befindet. Beantragt dieser die Uebereignung
eine andere Person, so ist das Eigentum auf letzteres zu übertragen;
ist in der Anordnung zu bezeichnen. Bei der Enteignung sind ietn
sitzer zu belassen:  a ) für jeden Einhufer und für jeden Zuchtbulp
(8 6 Abs. 2 a) eine vom Bundesrate zu bestimmende Menge; dabei
die Mengen anzurechnen, die seit der Beschlagnahme verfüttert wockie
sind (8 6 Abs. 2a) ; b) das zur Frühjahrsbestellung erforderliche Saa ,
nach dem Maßstab von 8 0 Abs. 2b ; c) der in seinem Betriebe gewachs
Saathafer wenn sich der Besitzer in den letzten zwei Jahren mit dem
kaufe von Saathafer befaßt hat. Die bestimmungsmäßige Verwendung
zu überwachen. Der Gemeindevorstand ist verpflichtet,  da i
zu sorgen, daß das Saatgut aufbewahrt und zur F r ü h j a hi
bestcllung wirklich verwendet wird.

8 11. Die Anordnung, durch die enteignet wird, kann an den einzel
Besitzer oder an alle Besitzer des Bezirkes oder eines Teiles des BeZi
gerichtet werden; im ersteren Falle geht das Eigentum über, sobald
Anordnung dem Besitzer zugeht, im letzteren Falle mit Ablauf des Ta
nach Ausgabe des amtlichen Blattes , in dem die Anordnung amtlich
öffentlicht wird.

8 12. Der Ueb c r n a h m c p r e i s wird unter Berücks
tigung des Höch st Preises  für Hafer sowie der Güte und VerlDc
barkeit der Vorräte nach Anhörung von Sachverständigen  von
höheren Verwaltungsbehörde  endgültig festgesetzt. Sie bestinlgs
darüber, wer die baren Auslagen des Verfahrens zu tragen hat. A na
der Besitzer nach, daß er zulässigerweise Vorräte zu einem höheren Pis
als dem Höchstpreis erworben hat, so ist statt des Höchstpreises der ©'
standspreis  zu berücksichtigen.

8 13. Der Besitzer hat die Vorräte,  die er freihändig übereig
hat oder die bei ihm enteignet sind, zu verwahren  und pfleglich zü
handeln, bis der Erwerber sie in seinen Gewahrsam übernimmt. Dem
sitzer ist hierfür  eine angemessene Vergütung  zu gewähren, die
der höheren Verwaltungsbehörde endgültig festgesetzt wird.

8 14. lieber Streitigkeiten , die sich bei dem Enteignungsverfah
und aus der Verwahrungspflicht (8 43) ergeben, entscheidet endgültig
höhere Verwaltungsbehörde.

8 15. Wer den ihm als Saatgut zur Frühjahrsbestellung belasse«̂ '
Hafer l8 40 Abs. 2b) oder den ihm belassenen Saathafer (8 40 Abs.
ohne Genehmigung der zuständigen Behörde zu anderen Zwecken verw
det, oder wer der Verpflichtung des 8 43, Vorräte zu verwahren und pst
lich zu behandeln, zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis bis zu einem Ja-
odcr mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft.

III. Verbrauchsregelung.
8 16. Die Kommunalverbände  haben innerhalb ihrer Bezi

mit den ihnen gehörigen, ihnen übereigneten (8 10) oder überwiest
l8 >7) Vorräten den erforderlichen Ausgleich zwischen
Haltern von Einhufern  oder Zuchtbullen und IIntern
metti landwirtschaftlicher Betriebe  herbeizuführen , der el
daß diese Personen die nach 8 40 zu berechnenden Mindestmengen für
terung und Aussaat erhalten. Jedoch dürfen die Kommunalverbände
den zu diesem Ausgleich bestimmten Mengen in besonderen Fällen un>
entsprechender Kürzung der auf die Einhufer entfallenden Mengen auch
Besitzer von anderen Spann - und Zuchttieren Hafer abgeben.

8 47. Die Kommunalverbände haben, soweit die  in ihren Be,;st
vorhandenen Vorräte  für den im 8 46 vorgesehenen Ausgleich nU
erforderlich sind (Ueberschußverbände ), auf Erfordl
der Reichsfuttermittelstelleden Ueberschuß der Zentralstelle zur Beschafft
der Heercsverpflegung zur Verfügung zu stellen. Diese deckt hieran
den ihr mitgeteilten Bedarf:  1 . der Heeresverwaltungen und 4
Marineverwaltung ; 2. derjenigen Kommunalverbände, in deren Bezirk!
nicht die nötigen Mindestmengen an Hafer und Saatgut befinden (ZusÄ
verbände) ; 3. der Nährmittelfabriken, die Hafer verarbeiten. J
Reichsfuttermittel st elle  kann mit Zustimmung ihres Best
F u t t e r z u l a g en für Bergwerks- und Gestütspferde sowie für Deckhech
gewähren. Ausnahmsweise kann sie auf Anordnung des ReichskanU
oder mit Zustimmung des Beirats im Falle eines dringenden Bedürfnis
a) Futterzulagen auch für andere Pferde bewilligen; b) wissenschastlq
Anstalten und sonstigen Unternehmungen, die für ihre Zwecke Hafer ft
entbehren können, geringe Mengen überweisen. Endlich kann sie .M
der zur Verfütterung an Pferde nicht mehr geeignet ist, zu andertve«
Verwendung abgeben.

8 48. Der Be darf der Heeresverwaltungen  und 4
Marinevcrwaltung wird entsprechend den von diesen Verwaltungen I
gehenden Anmeldungen durch die Reichsfuttermittelstelle bei den Kon»
nalverbänden angefordert.
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19. Den  Nährmittelfabriken wird von der Reichsfutter-
1 Mtelle auf Antrag der nachgewiesene Jahresverbrauch an Hafer im

Schnitt der letzten beiden Geschäftsjahre vor Ausbruch des Krieges
ein Bruchteil davon zugeteilt/ Die Zuteilung kann nur nach Maßgabe
»Beils verfügbaren Bestände und nicht vor dem 1. November 1915 be¬

sucht werden.
^ z 20. Für die nach den 88 1b—19 gelieferten Mengen ist der E i n-

{' 5 s p r e t S zu vergüten. Als Einstandspreis gilt der dem Besitzer ge-
M lPreis (vgl.z 12) zuzüglich einer Entschädigung für Vermittlung , E>aa-
pn-biihr und sonstige Unkosten, die jedoch6 Mark für die Tonne zuzüglich
Gx«rch Zusammenstellung kleinerer Lieferungen zu Sammelladungen
~ seislich entstandenen Vorfrachtkosten in keinem Falle überschreiten

Alle übrigen Frachtkosten trägt der Empfänger,
j 21. Jeder K o m m u n a l v e r b a n d hat bis zu einem vom Reichs¬
te zu bestimmenden Zeitpunkt der Landeszentralbehörde «ine
^Weisung einzureichen  über : a) die Hafervorräte, die ani
der Vorratsermittlung vom Herbst 1915 in seinem Bezirke vorhanden

b) die Hafermenge, die in seinem Bezirke zu Saatzwecken in An¬
genommen wird ; c) die Zahl der Einhufer und Zuchtbullen seines

oerlis- ck) die Hafervorräte , die in seinem Bezirke für die Abgabe an die
alstelle (§ 17; übrig bleiben.
Die Landeszentralbehörden haben binnen zwei Wochen nach dem ge-

sj Abs. 1 vom Reichskanzler festgesetzten Zeitpunkt der Zentralstelle eine
rchende Uebersicht, getrennt nach Kommunalverbänden, einzusenden.

22. Ueber Streitigkeiten , die bei der Verbrauchsregelung (8 16)
vorthen, entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig.
aaG
4
r 3
mg§23. Die Vorschriften dieser Verordnung beziehen sich nicht auf Hafer,

da ach dem 16. Februar 1915 aus dem Ausland eingeführt worden ist.
hi Als Ausland im Sinne dieser Bestimmung gilt nicht das besetzte Ge-

yafer, der aus dem besetzten Gebiet eingeführt wird, darf nur an die
, sverwaltungen, die Marineverwaltung und die Zentralstelle zur Be-
" mg der Heeresverpflegung geliefert werden.
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Nötigenfalls ist die Reichsfuttermittelstelle befugt, von Ueberschußver-
^ »n mehr als deren Ueberschuß über den Eigenbedarf sowie auch von
| aßoerbänden Hafer anzufordern, soweit sich Hafervorräte im Bezirke

H ;Verbände befinden, die der Enteignung unterliegen. Die gelieferten
ien werden später auf Antrag dem liefernden Verbände bis zur Höhe

Cji Mindestbedarfs zurückerstattet.
.iit Die Verbände haben auf Verlangen der Reichssuttermittelstelledafür
erir irgen, daß der in ihrem Bezirk vorhandene Hafer ausgedroschen
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IV. Ausländischer Hafer.

V. Ausführungsbestimmungen.
24. Die Landeszentralbchörden erlassen die erforderlichen Ausfüh¬

lbestimmungen. Sie bestimmen, wer als Gemeindevorstand, als Kam-
si lverband, als zuständige Behörde und als höhere Verwaltungs-

rwPe im Sinne dieser Verordnung anzusehen ist.
25. Wer den von den Landeszentralbehörden erlassenen Ausfllh-

™ Bestimmungen zuwidcrhandelt, wird mit Gefängnis bis zu sechs
^ ten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark bestraft.

VI. Schlußbestimmungen.
etgi 26. Diese Verordnung tritt an die Stelle der Verordnungen vom
zu ebruar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 81) , vom 24. März 1915 «.Reichs-
trt! bl. S . 182) und vom 31. März 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 200) .

Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens und des
ikrafttretens der Verordnung.

a^i| 27. Vorräte von Hafer und Mengkorn aus Hafer und Gerste, die
nkrafttreten dieser Verordnung auf Grund der Verordnung vom
ebruar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 81) noch für das Reich beschlag-
sind, sind mit 'dem Inkrafttreten dieser Verordnung für den Kom-

" y lverband beschlagnahmt, in dessen Bezirk sie sich befinden.
'.Merlin , den 28. Juni 1915.
„n Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
M _ Delbrück.

Betr. den Verkehr mir Kraftfuttermitteln.
_jii Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über die Ermäch-
fett5des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August
dl (Reichs-Gesetzbl. S . 327) folgende Verordnung erlassen:

nejS 1. Den Vorschriften dieser Verordnung unterliegen folgende Futter-
und Hilfsstofse sowie die daraus hergestellten Mischfutter:

Ji . Körnerfutter/  Mais , Johannisbrot (auch geschroten) , Acker-
unj Sojabohnen, Lupinen, Wicken, Gemenge von Hülsenfrüchten (ohne

Abfälle der Müllerei.  Erdnußschalen und Kleie, Hafer-
, ii (Haferhülsen ) > Hirseschalen, Reiskleie und -spelzen, Haferkleie,

zir! ittermehl, Haserfuttermehl, Erbsenschalenund -kleie, Graupenfutter,
nU vikleie, Maisabfälle (Homco, Homini, Maizena usw.) /
,rde3, Abfälle der Stärkefabrikation und der Gärungs-

b e. Kartöffelpülpe getrocknet, Getreidetreber getrocknet, Roggen-
te, getrocknet, Biertreber , getrocknet, Malzkeime, getrocknet, Mais-

? >̂e, getrocknet, Hefe, getrocknet (als Viehfutter) .
sM O e l ku che n. Ravisonkuchen, Hederichkuchen, Rübsenkuchen, Lein-l". nichen, Rapskuchen. Hanfkuchen, Nigerkuchen, Sonnenblumenkuchen,
. . mche„ ,Palmkernkuchen, Sesamkuchen, Sesamkuchen in Deutschland ge-

c* i tn, Sojabohnenkuchen, Leinkuchen, Kokoskuchen, Maiskuchen, Mais-
^M4en , Baumwollsaatkuchen, Erdnußkuchen, Mehle aus Oelkuchen.

Oelmehle (durch Extraktion gewonnen ) . Palmkern-
^ vnd -schrot, Raps- und Rübsenmehl, Leinmehl und -schrot, Kokos-

Md-schrot, Sojamehl und -schrot.
Tierische Produkte und Abfälle.  Tierkörpermehl , Kada-

li! x. Heringsmehl, Walsischmehl, Fischfuttermehl, Dorschmehl, fett-
Kschsuttermehl, Dorschmehl, fettarm, Fleischkuchen, Fleischkuchen ge-
f Blutmehl, Fettgrieben, Fleischfuttermehl.

I ^Hilfsstofse.  Torfstreu , Torfmull, Futterkalk, kohlensaurer und'"saurer , fertig präpariert.
Gegenstände der im 8 1 genannten Art dürfen nur durch die B e-

Bereinigung der deutschen Landwirte,  G . m. b. H>
^gesetzt werden.

m

Dies gilt nicht : 1. für Gegenstände, die vom Inkrafttreten dieser
Verordnung ab m Der Hand beS)eiben Eigentümers einen Doppelzentner
von jeder Art nicht üverireigen; 2. für Gegen>tände, die Kommunalverbände
oder die vom Reichstanzler bestimmten Hellen (8 10) von der Bezugs¬
vereinigung zum Zwecke des Aosatzes erhalten haven; 3. für Gegenslanoe,
die Händler von den Kommunalvervänden oder von den vom Reicyslanzler
bestimmten Stellen (8 H ) zum Zwecke des Absatzes erhalten haven.

Etwa bestehende noch unerfüllte Lieserungsverträge begründen eine
Ausnahme von dieser Vorschrift nicht.

8 3. Wer Gegenstände der im 8 1 genannten Art bei Beginn eines
Kalenoervierteljahrs in Gewahrsam  hat , hat die bei Beginn eines
jeden Kalendervierteljahrs vorhanoenen Mengen getrennt nach Arten und
Gigentümern unter Nennung der letzteren der Bezugsvereinigung der deut¬
schen Landwirte anzuzeigen.  Wer solche Gegenstände im Betriebe seines
isewerbes herstellt, yat anzuzeigen, welche Mengen er in dem lausenden
Kalendervierteljahr voraussichtlich Herstellen wird.  Die An¬
zeigen sind jeweils bis zum 5. Tage jedes Kalendervierteljahrs , erstmalig
zum 5. Juli 1915, zu erstatten. .

Die Anzeigepslicht gilt nicht für die Fälle des 8 2 Abs. 2 sowie für
Mengen, die oer Anzeigepflichtige>elbst verbraucht.

Die Bezugsvereinigung kann von den Fabriken jederzeit auch die
Anzeige der vorhandenen Rohmaterialien verlangen.

8 4. Die Eigentümer von Gegenständen der im 8 1 genannten Art
haben sie der Bezugsvereinigung aus Verlangen käuflich zu überlassen und
auf deren Abruf zu verladen. Auf Verlangen der Bezugsvereinigung haben
sie ihr Proben gegen Erstattung der Porrokosten einzusenden.

Dies gilt nicht für die im 8 2 Abs. 2 genannten Mengen sowie für
Mengen, die zum Verbrauch im eigenen Betriebe des Eigentümers erfor¬
derlich sind.

Etwa bestehende noch unerfüllte Lieferungsverträge begründen eine
Ausnahme von dieser Vorschrift nicht.

8 5. Die Bezugsvereinigung hat auf Antrag des Eigentümers binnen
4 Wochen nach Eingang des Antrags zu erklären,  welche bestimmt zu
bezeichnende Mengen sie übernehmen will.  Für diejenigen Mengen,
welche die Bezugsvereinigung hiernach nicht übernehmen will, erlischt die
Absatzpflicht nach 8 2. Das gleiche gilt, soweit die Bezugsvereinigung eine
Erklärung binnen oer Frist nicht abgibt.

Alle Mengen, die hiernach dem Absatz durch die Bezugsvereinigung
Vorbehalten sind, müssen von ihr ab genommen  werden . Der Eigen¬
tümer hat der Bezugsvereinigung anzuzeigen, von welchem Zeitpunkt ab
er zur Lieferung vereit ist. Erfolgt die Avnahme nicht binnen 4 Wochen
nach diesem Zeitpunkt, so ist der Kaufpreis vom Ablauf der Frist ab mit
1 v. H. über den jeweiligen Reichsbantdiskont zu verzinsen. Mit dem Zeit-
punlt , an dem die Verzinsung beginnt, geht die Gefahr des zufälligen Ver¬
derbens oder der zufälligen Wertverminderung aus die Bezugsvereinigung
über. Der Eigentümer hat die Mengen bis zur Abnahme auszubewahren,
pfleglich zu behandeln und in handelsüblicher Weise zu versichern. Er er¬
hält dafiir eine Vergütung, die von dem Bnndesrate festgesetzt wird. Der
Eigentümer hat nach näherer Anweisung des Reichskanzlers Feststellungen
darüber zu treffen, in welchem Zustand sich die Gegenstände im Zeitpunkt
des Gefuhruveeganges vepuoen, im Streitfall hat er den Zustand nach¬
zuweisen. ^

8 6. Die Bezugsvereinigung hat dem Verkäufer für die von ihr ab¬
genommenen Mengen einen angemessenen U ebernahmepreis  zu
zahlen. Dieser Preis darf die vom Bundesrate bestimmten Grenzen nickt
übersteigen.

Ist der Verkäufer mit dem von der Bezugsvereinigung gebotenen
Preise nicht einverstanden, so setzt die zuständige höhere Verwaltungsbe¬
hörde den Preis endgültig fest. Sie bestimmt darüber, wer die baren Aus¬
lagen des Verfahrens zu tragen hat. Bei der Festsetzung ist der Preis
zu berücksichtigen, der zur Zeit des Gefahrübergangs (8 5 Abs. 2) ange¬
messen war. Der Verpflichtete hat ohne Rücksicht auf die endgültige Fest¬
setzung des Uebernahmepreises zu liesern, die Bezugsvereinigung vorläufig
den von ihr für angemessen erachteten Preis zu zahlen.

Erfolgt die Ueberlassung nicht freiwillig, so wird das Eigentum
auf Antrag der Bezugsvereinigung durch Anordnung der zuständigen Be¬
hörde auf sie oder die von ihr in dem Antrag bezeichnete Person über¬
tragen.  Die Anordnung ist an den Eigentümer zu richten. Das Eigentum
geht über, sobald die Anordnung dem Eigentümer zugeht.

8 7. Die Zahlung erfolgt spätestens 14 Tage nach Abnahme. Für
streitige Restbeträge beginnt diese Frist mit dem Tage, an dem die Ent¬
scheidung der höheren Verwaltungsbehörde der Bezugsvereinigung zugeht.

8 8. Beim Verkaufe der im 8 1 genannten Gegenstände an den Ver¬
braucher ist ein Aufschlag  bis zu 7 vom Hundert von den nach 8 6 zu
zahlenden Preisen zuzüglich der Transportkosten und anderer barer Aus¬
lagen zulässig. Von dem Aufschlag entfallen auf die Bezugsvereini¬
gung '/ ?, auf den Weiterverkäufer 3h.

8 9. Die Bezugsvereinigung darf von dem Umsatz 2 vom Tausend
als Vermittlungsvergütung zurückbehalten.

Der Reingewinn ist zur Beschaffung von Futtermit¬
teln  aus dem Ausland zu verwenden, lieber den etwa verbleibenden Rest
verfügt der Reichskanzler.

8 10. Die Bezugsoereinigung darf die Gegenstände der im 8 1 ge¬
nannten Art nur an Kommunalverbände oder an die vom Reichskanzler
bestimmten Stellen nach den Weisungen der Reichsfuttermittelstelle ab¬
geben.

8 11. Die Kommunalverbändeoder die vom Reichskanzlerbestimmten
Stellen haben ihren Abnehmern für Weiterverkäufe bestimmte Bedingun¬
gen und Preise vorzuschreiben.

8 12. Die Vorschriften dieser Verordnung gelten nicht für die Heeres¬
verwaltungen. die Marineverwaltung und die Zentral -Einkaufs-Gesell-
schaft m. b. H.

Die Vorschriften dieser Verordnung beziehen sich nicht auf Gegen¬
stände der im 8 1 bezeichneten Art, die selbst oder deren Rohstoffe nach dem
81. März 1915 aus dem Ausland  eingeführt worden sind.

8 13. Die Landeszentralbehörden erlassen die Bestimmungen zur
Ausführung dieser Verordnung. Sie bestimmen, wer als höhere Verwal¬
tungsbehörde und als Kommunalverband im Sinne dieser Verordnung an¬
zusehen ist.

8 14. Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
fünfzehntausend Mark wird b e str a f t:

1. wer dem 8 2 zuwider Gegenstände der im 8 1 genannten Art in
anderer Weise als durch die Bezugsvereinigung der deutschen Landwirte
absetzt;

2. wer die ihm nach 8 3 obliegenden Anzeigen nicht in der gesetzten
Frist erstattet oder wer wissentlich unvollständige oder unrichtige Angaben
macht;



3. wer der Verpflichtung zur Aufbewahrung nnd pfleglichen Behand¬
lung (§ 5 Abs. 2) zuwiderhandelt;

4. wer den ihm auf Grund des § 11 auferlegten Verpflichtungen nicht
nachkommt;

5. wer den nach 8 13 erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwider¬
handelt.

8 15. Der Reichskanzlerkann von den Vorschriften dieser Verordnung
Ausnahmenge st atten.  Er ist auch ermächtigt, die Vorschriften dieser
Verordnung auf andere als die im 8 1 genannten Gegenstände auszu¬
dehnen.

8 16. Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1915 in Kraft . Der Reichs¬
kanzler bestimmt den Zeitpunkt des Antzerkrafttretens.

Berlin , den 28. Juni 1915.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Delbrück.

VH. Betr. zuckerhaltige Futtermittel.
Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über die Ermäch¬

tigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August
iu,4 >,Rem)sge,etz-Älaii « . azi)  folgende Verordnung erlassen:

8 1. Den Vorschriflen dieser Verordnung unterliegen nachstehend auf¬
geführte Gegenstände (zuckerhaltige Futtermittel ) : Melasse , Roh-
z u cke r zu Futterzwecken, Melassefutter , Zuckerrüben,  frisch oder
getrocknet, ganz over zerschnitten, ausgelaugt oder unausgelaugt.

Etwa vestehende, noch unerfüllte Lieferungsverträge begründen keine
Ausnahme von den Vorschriften dieser Verordnung.

8 2. ZuckerhaltigeFuttermittel dürfen nur durch die Bezugsver¬
einigung der deutschen Landwirte,  G . m. b. H. in Berlin , ab¬
gesetzt werden. ..

Dies atu nicht in folgenden. Fällen : 1. Die Ko in mun a l ve rb a nd e
und die vom Reichskanzler bestimmten Stellen (8 10) dürfen zuckerhaltige
Futtermittel absetzen, die sie von der Bezugsvereinigung zu diesem Zwecke
erhalten haben. 2. Händler  dürfen zuckerhaltige Futtermittel absetzen,
die sie von den Kommunalverbänden oder von den vom Reichskanzler be-
zeichneten Stellen (8 11) zu diesem Zwecke erhalten haben. 3. Zuckerrüben
dürfen an Rüben verarveitende Zuckerfabriken  zur Zuckerherstel¬
lung geliefert werden. 4. Rüben verarbeitende Zuckerfabriken dürfen 75 vom
Hundert der Schnitzel, frisch oder getrocknet, auch mit Melasse angetrocknet,
an die Rüben liefernden Landwirte zurückliefern.

8 3. Wer zuckerhaltige Futtermittel bei Beginn eines Kalenderviertel-
jahres in Gewahrsam ycu,  hur die bei Beginn eines jeden Kalenderviertel¬
jahres vorhandenen Mengen, getrennt nach Arten und Eigentümern unter
Nennung der letzteren, der Bezugsvereinigung a n z u z e i g e n. Die An¬
zeigen sind jeweils bis zum 5. Lage des Äatendervierteljahres , erstmalig
zum 5. Oktover 1915, zu erstatten. Die Anz eig ep f l icht gilt nich t für-
frische Zuckerrüben und die Fälle des 8 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2. Sie gilt ferner
nicht für Landwirte hinsichtlich der nach 8 2 Absatz2 Nr. 4 ihnen gelieferten
Schnitzel.

Zuckerfabrikenhaben bis zum 1. September 1915 anzuzeigen, welche
Mengen  Melasse und Rübenschnitzel sic im September 1915 voraus¬
sichtlich  Herstellen werden. Sodann haben sie bis zum 5. Tage jedes
Äalendervierteljahres anzuzeigen, welche Mengen sie in dem laufenden
Kalenoervlertelfayre voraussichtlich Herstellen werden. Hierbei ist anzu¬
geben, wieviel Schnitzel sie auf Grund von 8 2 Abs. 2 Nr. 4 an die Rüben
liefernden Landwirte zurückliefern.

Die Anzeigepflichtigen haben zugleich anzugeben, ob und wie lange sie
die Gegenstände ohne wesentliche Störung ihres Betriebs nach Mahgaoe
der vorhandenen Einrichtungen aufbewahren  können.

8 4. Die Eigentümer von zuckerhaltigen Futtermitteln haben sie der
Bezugsvereinigung auf Verlangen käuflich zu überlassen  und auf
deren Abruf zu verladen.

Rüben verarbeitende Zuckerfabriken haben die Rübenschnitzel, deren
käufliche Ueberlassung die Bezugsvereinigung verlangen kann, soweit sie
Anlagen dazu besitzen, zu t r ockn e n.

Von der Verpflichtung zur käuflichen Ueberlassung an die Bezugs¬
vereinigung sind ausgenommen:  1 . Zuckerrüben, die an Zuckerfabriken
zur Zuckererzeugung geliefert und hierzu benutzt werden; 2. Schnitzel, die
von Zuckerfabriken auf Grund von 8 2 Abs. 2 Nr. 3 an die Rüben bauenden
Landwirte zurückgeliefertund von diesen im eigenen Betriebe verfüttert
werden; 3. Zuckerrüben, die in dem Wirtschaftsbetrieb, in dem sie gewon¬
nen werden, verfüttert oder auf Branntwein verarbeitet werden.

8 5. Die Bezugsvereinigung  hat auf Antrag des Eigentümers
binnen 4 Wochen nach Eingang des Antrags zu erklären,  welche bestimmt
zu bezeichnende Mengen sie übernehmen will. Für diejenigen Mengen,
welche die Bezugsvereinigung hiernach nicht übernehmen will, erlischt die
Absatzpflicht nach 8 2. Das Gleiche gilt, soweit die Bezugsvereinigung eine
Erklärung binnen der Frist nicht abgibt.

Alle Mengen, die hiernach dem Absatz durch die Bezugsvereinigung
Vorbehalten sind, müssen von ihr abgenommen werden, Der Eigentümer
hat der Bezugsvereinigung anzuzeigen, von welchem Zeitpunkt ab er zur
Lieferung bereit ist. Erfolgt die Abnahme  nicht binnen vier Wochen nach
diesem Zeitpunkt, so ist der Kaufpreis vom Ablauf der Frist ab mit 1 vom
Hundert über den jeweiligen Reichsbankdiskontzu verzinsen. Mit dem
Zeitpunkt, an dem die Verzinsung beginnt, geht die Gefahr des zufälligen
Verderbens oder der zufälligen Wertverminderung auf die Bezugsvereini¬
gung über. Der Eigentümer hat die zuckerhaltigen Futtermittel bis zur
Abnahme aufzubewahren,  pfleglich zu behandeln und in handels¬
üblicher Weise zu versichern. Er erhält dafür eine Vergütung, die von dem
Bundesrat festgesetzt wird. Der Eigentümer hat nach näherer Anweisung
des ReichskanzlersFeststellungen darüber zu treffen, in welchem Zustand sich
die Gegenstände im Zeitpunkt des Gefahrüberganges befinden; un Streit¬
fälle hat er den Zustand nachzuweisen.

Die Melasse  darf auch nach dem Zeitpunkte des Gefahrüber¬
gangs (Abs. 2 Satz 4) ungetrennt von den übrigen Melassemengen aufbe¬
wahrt werden, wenn die getrennte Aufbewahrung nur mit unverhältnis¬
mäßigen Aufwendungen möglich ist.

8 6. Die Bezugsvereinigung hat dem Verkäufer für die von ihr abge¬
nommenen Mengen einen angemessenen Uebernahmepreis  zu zahlen.
Dieser Preis darf die vom Bundesrat bestimmten Grenzen nicht übersteigen.

Ist der Verkäufer mit dem von der Bezugsvereinigung gebotenen
Preise nicht einverstanden, so setzt die zuständige höhere Verwaltungsbehörde

den Preis endgültig fest. Sie bestimmt darüber, wer die baren Ausl
des Verfahrens zu tragen hat. Bei der Festsetzung ist der Preis zu be
sichtigen, der zur Zeit des Gefahrüberganges (8 5 Abs. 2 Satz 4)
gemessen war. Der Verpflichtete hat ohne Rücksicht auf die endgülttge
setzung des Uebernahmepreiseszu liefern, die Bezugsvereinigung vorll,
den von ihr für angemessen erachteten Preis zu zahlen.

Erfolgt die Ueberlassung nicht freiwillig, so wird das Eigentum
Antrag der Bezugsvereinigung durch Anordnung der zuständigen Beh
auf sie oder die von ihr in dem Antrag bezeichnete Person übertragen.
Anordnung ist an den Eigentümer zu richten. Das Eigentum geht j
sobald die Anordnung dem Eigentümer zugeht. I

8 7. Die Zahlung  erfolgt spätestens 14 Tage nach Abnahme.!
streitige Restbeträge beginnt diese Frist mit dem Tage, an dem die!
scheidung der höheren Verwaltungsbehörde der Bezugsvereinigung zu:

8 8. Beim Verkaufe zuckerhaltiger Futtermittel an den Verbrai
ist ein Ausschlag  bis zu 7 vom Hundert von den nach 8 6 zu zahle,
Preisen zuzüglich der Transportkosten und anderer barer Auslagen
lässig. Von dem Aufschlag entfallen auf die Bezugsvereinigung ‘/?, auf
Weiterverkäufer */?.

8 9. Die Bezugsvereinigung darf von dem Umsatz 2 vom Tau
als Vermitletungsvergucung  zurückbehalten . Der Reingewinn
zur Beschaffung von Futtermitteln aus dem Ausland zu verwenden, ll
den etwa verbleibenden Rest verfügt der Reichskanzler.

*8 10. Die Bezugsvereinigung darf die zuckerhaltigenFutterm
nur an Kommunalverbände  oder an die vom Reichskanzler
stimmten Stellen 'nach den Weisungen der Reichsfuttermittelstelle a,
stellenden Grundsätzen abgeben.

8 11. Die Kommunalverbände oder die vom Reichskanzler bestim,
Stellen haben ihren Abnehmern für Weiterverkäufe  bestimmte
dingungen und Preise vorzuschreiben. .

8 12. Die Vorschriften dieser Verordnung gelten nicht  für
Heeresverwaltungen, die Marineverwaltung und die Zentral -Einka
Gesellschaftm. b. H. !

Die Vorschriften dieser Verordnung beziehen sich nicht auf zu
haltige Futtermittel , die selbst oder deren Rohstoffe nachweislich nach!
Inkrafttreten dieser Verordnung aus dem Auslande eingeführt worden!

8 13. Die Landeszentralbehörden  können Bestimm!
gen  zur Ausführung dieser Verordnung erlassen. Sie bestimmen, wer
höhere Verwaltungsbehörde und als Kommunalverband im Sinne di
Verordnung anzusehen ist.

8 14. Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bi
fünfzehntausend Mark wird bestraft:  1 . wer dem 8 2 zuwider zu
haltige Futtermittel in anderer Weise als durch die Bezugsvereinigung
deutschen Landwirte absetzt; 2. wer die ihm nach 8 3 obliegenden Anze
nicht in der gesetzten Frist erstattet oder wer wissentlich unvollständige:
unrichtige Angaben macht; 3. wer der Verpflichtung zum Trocknen
Schnitzel (8 4 Abs. 2) oder zur Aufbewahrung und pfleglichen Behänd!
(8 5) zuwiderhandelt; 4. wer den ihm auf Grund des 8 11 auserle
Verpflichtungen nicht nachkommt; 5. wer den aus Grund des 8 13 erlass
Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt.

8 15. Der Reichskanzlerkann von den Vorschriften dieser Verordi
Ausnahmen  gestatten . Er ist auch ermächtigt, die Vorschriften di
Verordnung auf andere als die.im 8 1 genannten Gegenstände auszudeh

8 16. Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt  des Jnkrastre
und des Außerkrafttretens dieser Verordnung. Er kann Uebergangs
schriften erlassen. 1

Berlin, den 28. Juni 1915.
Der Stellvertreter des Reichskanzlei

Delbrück . >

VIII. Betr. Aenderung der Bekanntmachun
wegen Einschränkung der Trinkbranntweii
erzeugung vom 31.3.1915 (Reichsg.-Bl.S.201

Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über die Er«
tigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw.vom4.Aua
Re,chsg.-Blatt S . 327; folgende Aenderung der Bekanntmachung, betre
Einschränkungder Trinkbranntweinerzeugung, vom 31.März 1915(Nett
Blatt .S . 208) beschlossen:

In 8 2 Abs. 2 Zeile 3 sind die Worte „zivei vom Hundert" ,1»
setzen durch: vier oder vierteljährlich bis zu zwölf vom Hundert

Berlin, den 28. Juni 1915. j
Der Stellvertreter des Reichskanzlei

D e l b r ü ck.

IX. Betr. Freigabe von Branntwein zurB
steuerung im Juli, Augustu. September 19

Auf Grund des 8 2 der Verordnung, betreffend Einschränkung
Trinkbranntweinerzeugnng vom 31. März 1915 (Reichsges.-Blatt S . 2vs
der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 1915(Reichsges.-Blatt «
wegen Aenderung der Bekanntmachung, betr. Einschränkung der «
branntwein-Erzeugung, bestimme ich:

In den Monaten Juli , August und September  1915 iM
unverarbeiteten Branntwein gegen Entrichtung der Verbrauchst
diejenigen Personen in den freien Verkehr  überführen, die >■
Betriebsjahr 1913/14 getan haben, nnd zwar im ganzen bis zu «
vom Hundert der von ihnen im Betricbsjahr 1913/14 versteh
Menge.
Berlin , den 28. Juni 1915.

Der Stellvertreter des Reichskanst
Delbrück.

Druck von Rud. Bechtold & Lo.  in Wiesbaden, kuisenstr 37.
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